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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Als Zweitrat schloss sich der Nationalrat diesen Entscheiden an. Zuvor hatte er sich
allerdings mit einer Reihe von Anträgen auseinanderzusetzen, welche eine andere
Ertragsverteilung wünschten. Der SP war vor allem das Drittel für die Kantone ein Dorn
im Auge; Gewerkschafter innerhalb der SP sympathisierten sogar offen mit einer
Unterstützung der „Goldinitiative“ der SVP. Ohne Erfolg versuchten die
Sozialdemokraten, den Kantonsanteil mit einer Zweckbindung zugunsten von
Bildungsausgaben zu versehen (Antrag Fässler, SG); von vielen SP-Abgeordneten
unterstützt wurde auch ein Antrag Marti (sp, GL), die Kantone leer ausgehen zu lassen
und zwei Drittel für den AHV-Fonds zu reservieren. Erfolglos blieb ebenfalls der
Versuch von Kaufmann (svp, ZH), mit einer Zuweisung der gesamten Erträge an die AHV
auf 30 Jahre ein offensichtliches Manko der SVP-Initiative (Zuweisung auf
unbeschränkte Zeit) zu beheben. Eine Abweichung zum Ständerat ergab sich beim
Vorgehen nach dreissig Jahren. Die kleine Kammer hatte beschlossen, dass, falls nicht
durch eine neue Verfassungsbestimmung eine Verlängerung (unter Umständen mit
einem neuen Zweck der Mittelverwendung) beschlossen wird, das Stiftungsvermögen
zum üblichen Verteilschlüssel für Nationalbankgewinne (ein Drittel Bund, zwei Drittel
Kantone) an die öffentliche Hand fallen soll. Der Nationalrat stimmte mit knapper
Mehrheit einem Antrag Rechsteiner (sp, BS) zu, der für diesen Fall das Fondsvermögen
vollumfänglich der AHV übertragen will. In der Gesamtabstimmung wurde der
Gegenvorschlag zur SVP-Initiative gegen den Widerstand der SVP gutgeheissen. In der
noch nicht abgeschlossenen Differenzbereinigung bestätigte der Ständerat seinen
Beschluss zum Verteilungsmodus für den Fall, dass die Stiftung nach dreissig Jahren
nicht weitergeführt werden sollte. 1

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2001
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

2010 traten mit Moritz Leuenberger und Hans-Rudolf Merz gleich zwei Bundesräte
zurück. War der Rücktritt von Merz erwartet worden, so überraschte die Ankündigung
der Demission von Leuenberger am 9. Juli auf Ende des Jahres. Der Rücktritt war
deshalb überraschend, weil spekuliert wurde, dass Leuenberger sein drittes
Präsidialjahr 2011 noch abwarten würde. Der Magistrat begründete seinen Rücktritt mit
der langen Amtsdauer – Leuenberger sass seit 1995 in der Regierung – und nicht etwa
mit dem Arbeitsklima im Bundesrat. In der Presse wurden die rhetorischen Fähigkeiten,
die Mediengewandtheit und Leuenbergers Einsatz für mehr Transparenz in der Politik
hervorgehoben. Darüber hinaus habe er mit der Fusion der Verkehrs- und
Umweltpolitik eine ökologische Klammer geschaffen, die nachhaltig bleiben werde.

Die SVP reagierte prompt und kündigte bereits wenige Minuten nach der
Medienkonferenz ihren Angriff auf den SP-Sitz an. Caspar Baader (BL) wurde als
Sprengkandidat vorgestellt. In der Presse wurde nicht nur über allfällige
Nachfolgerinnen von Leuenberger gemutmasst (am häufigsten wurden Simonetta
Sommaruga, Jacqueline Fehr, Anita Fetz, Eva Herzog, Hans-Jürg Fehr und Claude Janiak
genannt), sondern auch darüber spekuliert, dass Hans-Rudolf Merz ebenfalls seinen
baldigen Rücktritt einreichen werde, was dieser schliesslich am 6.August per Anfang
Oktober auch tat. Die Bilanz der fünfjährigen Amtszeit von Merz fiel in der Presse
zwiespältig aus. Auf der einen Seite wurde anerkannt, dass der Finanzminister einen
gesunden und nachhaltig sanierten Haushalt hinterlasse. Auf der anderen Seite hätte
sich der Bundesrat aber insbesondere auf internationalem Terrain nicht sehr
überzeugend bewegt. Beim Steuerstreit mit der EU, bei der Informationspolitik rund um
die UBS-Krise oder bei seinem naiven Vorgehen in der Libyen-Affäre hätte der Magistrat
viel Goodwill verspielt.

Auch für die Nachfolge Merz begann sich das Kandidatenkarussell rasch zu drehen. Als
Kronfavoriten wurden in der Presse schon früh Karin Keller-Sutter und Johann
Schneider-Ammann genannt. Diesmal kündigten nicht nur die SVP sondern auch die
Grünen an, den Sitz der FDP anzugreifen. Einiges an Diskussionen löste der Umstand

ANDERES
DATUM: 10.08.2010
MARC BÜHLMANN
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aus, dass die Rücktrittsankündigungen nicht koordiniert worden waren. Es wurde
davor gewarnt, dass zwei aufeinanderfolgende Bundesratswahlen (im September und im
Dezember) die Sachpolitik für Monate überlagern würden. Nachdem sich die SP und die
FDP gegenseitig die Schuld für die schlechte Koordination in die Schuhe schoben,
verlegte Bundesrat Leuenberger schliesslich seinen Rücktritt vor. Dies brachte der SP
einen taktischen Vorteil, weil die Ersatzwahl von Leuenberger vor jener von Merz
stattfand. 2

Am 3. September bestimmten die Fraktionen ihre Kandidaturen. Die FDP nominierte
die St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter und den Nationalrat Johann
Schneider-Ammann (BE). Die drei weiteren Nationalräte Peter Malama (BS), Ruedi Noser
(ZH) und Ignazio Cassis (TI), die von den jeweiligen Kantonalsektionen portiert wurden,
wurden nicht berücksichtigt. Auch die SP nominierte zwei aus vier Kandidatinnen:
Ständerätin Simonetta Sommaruga (BE) und Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) erzielten
mehr Fraktionsstimmen als Nationalrätin Hildegard Fässler (SG) und die baselstädtische
Finanzdirektorin Eva Herzog. Die SVP nominierte – nachdem sowohl die Nationalräte
Caspar Baader (BL), Peter Spuhler (TG) und Ulrich Giezendanner (AG) abgesagt hatten –
Nationalrat Jean-François Rime (FR) und die Grünen traten mit Nationalrätin Brigit
Wyss (SO) als Sprengkandidatin an. Auch die CVP meldete ihren Anspruch auf einen
zweiten Bundesratssitz an, wollte aber die Wahlen 2011 abwarten. 3

ANDERES
DATUM: 03.09.2010
MARC BÜHLMANN

Die Vereinigte Bundesversammlung bestimmte die Nachfolge der beiden Magistraten
am 22. September. Zuerst wurde die Ersatzwahl von Moritz Leuenberger vorgenommen.
Die Zweiernomination der SP wurde von der CVP, der FDP, der EVP, der GLP und den
Grünen unterstützt. Die BDP unterstützte die Nomination Sommaruga und die SVP trat
mit dem Sprengkandidaten Jean-François Rime an. Im ersten Wahlgang lag Sommaruga
mit 86 Stimmen vor Rime mit 80 und Fehr mit 61 Stimmen. Zehn Stimmen entfielen auf
Hildegard Fässler, die allerdings bereits in der internen SP-Ausmarchung gescheitert
war. Im zweiten Wahlgang fielen diese zehn Stimmen Sommaruga zu. Auch im dritten
Wahlgang veränderte sich nichts an der Reihenfolge der Kandidaten (Sommaruga mit 98
Stimmen vor Rime mit 77 Stimmen), so dass Fehr mit 70 Stimmen ausschied. Im vierten
Wahlgang wurde schliesslich Simonetta Sommaruga mit 159 von 240 gültigen Stimmen
zur neuen Bundesrätin erkoren.

Die Nominationen der FDP wurden von der CVP, der EVP und der GLP unterstützt. Die
SVP trat noch einmal mit ihrem Sprengkandidaten Jean-François Rime an und auch die
Grünen traten mit ihrer Sprengkandidatin an. Die SP gab bekannt, zu Beginn des
Wahlvorganges die grüne Kandidatin zu unterstützen. Da sie aber kaum realistische
Chancen für einen grünen Bundesratssitz sehe, werde sie anschliessend einen der
beiden FDP-Kandidaten wählen. Im ersten Wahlgang lag Rime mit 72 Stimmen an der
Spitze, gefolgt von Wyss mit 57 Stimmen. Auf die FDP-Kandidaten Schneider-Ammann
und Keller-Sutter entfielen 52 bzw. 44 Stimmen. Zwölf Stimmen erhielt Ignazio Cassis,
der sich mit dem Hinweis von der Wahl zurückzog, dass die italienischsprachige
Schweiz seit 1999 nicht mehr in der Regierung vertreten sei. Im zweiten Wahlgang
machte Schneider-Ammann Boden gut und erhielt 75 Stimmen, gefolgt von Rime mit 72,
Keller-Sutter mit 55 und Wyss mit 40 Stimmen. An dieser Reihenfolge änderte sich auch
im dritten Wahlgang nichts, so dass Wyss aus dem Rennen fiel. Ihre Stimmen verteilten
sich anschliessend auf Schneider-Ammann (84 Stimmen) und Keller-Sutter (74
Stimmen), die aber knapp weniger Stimmen erhielt als Rime (76). Im fünften Wahlgang
obsiegte schliesslich Johann Schneider-Ammann mit 144 von 237 gültigen Stimmen.
Die Neuwahlen bescherten der Schweiz zum ersten Mal eine Frauenmehrheit in der
Landesregierung. Darüber hinaus wurden zum ersten Mal gleichzeitig zwei
Regierungsmitglieder aus dem gleichen Kanton (Bern) gewählt. Das Parlament machte
damit deutlich, dass die regionale Herkunft derzeit kein Wahlkriterium ist. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2010
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Anpassung des Bundesgesetzes über die
Rüstungsbetriebe an die neuen Rechnungsvorschriften für Konzerne. Das Geschäft war
im Parlament an sich unbestritten. Nachdem im Nationalrat ein Antrag Fässler (sp, SG)
abgelehnt worden war, die entstehenden Kosten dem VBS zu belasten, sprachen sich
aber die SP und die Grünen in der Gesamtabstimmung dagegen aus. (Zum Beschluss des
neuen Gesetzes über die Rüstungsunternehmen (97.034) siehe hier.) 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2000
HANS HIRTER

Parlamentsmandat

Im Berichtjahr wurden nicht weniger als elf Parlamentsmandate neu besetzt. Die
Mutationen waren einerseits Folgen kantonaler Wahlen. Gleich drei Genfer Nationalräte
– Luc Barthassat (cvp), Antonio Hodgers (gp) und Mauro Poggia (mcg) – wurden in den
Genfer Regierungsrat gewählt. Auch Yvan Perrin (svp) und Alain Ribaux (fdp) zogen das
kantonale Exekutivamt in Neuenburg dem nationalen Parlamentsmandat vor. Für die
fünf abtretenden Parlamentarier rutschten Guillaume Barazzone(cvp/pdc GE), NR/CN]
(cvp, GE), Anne Mahrer (gp, GE), Roger Golay (mcg, GE), Raymond Clottu (svp, NE) und
Sylvie Perrinjaquet (fdp, NE) nach. Golay wurde – im Gegensatz zu seinem Vorgänger
Poggia – in die SVP-Fraktion aufgenommen. Bereits 2012 waren Franziska Teuscher (gp,
BE) und Ursula Wyss (sp, BE) in die Stadtberner Regierung gewählt worden. Sie traten
ebenfalls von ihren Nationalratsmandaten zurück und wurden im Berichtjahr durch
Aline Trede (gp, BE) und Nadine Masshardt (sp, BE) ersetzt. Bereits 2012 ihren Rücktritt
angekündigt hatten Hildegard Fässler-Osterwalder (sp, SG) und Peter Spuhler (svp, TG),
nach 16 resp. 13 Jahren Tätigkeit im nationalen Parlament. Hans-Jürg Fehr (sp, SH), ein
weiterer lang gedienter Parlamentarier, trat nach 14 Jahren zurück. Für die SP St. Gallen
wurden Claudia Friedl, für die SP Schaffhausen Martina Munz und für die SVP Thurgau
Verena Herzog neu vereidigt. Seinen Rücktritt für 2014 kündigte Fulvio Pelli (fdp, TI) an.
Auch im Ständerat wird es noch vor den Gesamterneuerungswahlen 2015 zu
Veränderungen kommen. Für den verstorbenen Pankraz Freitag (fdp, GL) musste im
Kanton Glarus eine Ersatzwahl durchgeführt werden, die auf das Frühjahr 2014
angesetzt wurde. 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die elektronische Stimmabgabe bei Abstimmungen und Wahlen blieb auch im
Berichtjahr ein Thema. Vote électronique kam an allen vier Abstimmungsterminen in
den zwölf Versuchskantonen (BE, LU, FR, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, NE, GE) für
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zum Einsatz. In den Kantonen Neuenburg
und Genf konnten zudem auch ausgewählte Stimmberechtigte (18% bis 30% der
Stimmberechtigten) mit Wohnsitz in der Schweiz elektronisch abstimmen. Im Einsatz
waren dabei drei Systeme: das System Genf (4 Kantone), das System Zürich (7 Kantone)
und das System Neuenburg (Guichet Unique). Mitte Jahr legte der Bundesrat eine
Auswertung zur Einführung von Vote électronique (2006-2012) vor, worin er auch
Grundlagen zur Weiterentwicklung erörterte. Er beurteilte die über 100 Versuche seit
Projektbeginn als erfolgreich; die wenigen Zwischenfälle – im Kanton Luzern gab z.B.
eine Person ihre Stimme unbeabsichtigt zwei Mal ab – hätten die erfolgreiche
Durchführung in keiner Weise in Frage gestellt und die verwendeten Systeme würden
kontinuierlich, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit verbessert. Prioritär seien die
Auslandschweizer, aber einige Kantone (AG, SG, SO) wollten – wie Genf und Neuenburg
– auch vermehrt in der Schweiz wohnhafte Stimmberechtigte einbeziehen. Die
Versuche zeigten, dass die Stimmbeteiligung bei den elektronisch stimmenden
Auslandschweizern bei rund 50 Prozent liege, bei den in der Schweiz wohnhaften
Stimmberechtigten bei etwa 20 Prozent. Als nicht ganz genügend wurden die
rechtlichen Grundlagen betrachtet, die besser an die sich verändernden technischen
Entwicklungen angepasst werden müssten. Als Hauptziel nannte der Bericht die
elektronische Abstimmungsmöglichkeit für die Mehrheit der Auslandschweizer
Stimmberechtigten bei den Nationalratswahlen 2015 und als Fernziel die
Zurverfügungstellung eines komplementären Stimmkanals für alle Stimmberechtigten.
Mittelfristig soll die Grenze von aktuell 30% der inländischen, E-Voting nutzenden
Stimmberechtigten abhängig von der Umsetzung der im Bericht ebenfalls definierten
Sicherheitsstandards (insbesondere die Verifizierbarkeit) angehoben werden. Allerdings
erwuchs dem Projekt zunehmend Kritik. Eine Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG), die
vom Bundesrat bis zu den Wahlen 2015 eine flächendeckende Möglichkeit für E-Voting
für alle Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern forderte (Mo. 11.3879), wurde im

MOTION
DATUM: 18.09.2013
MARC BÜHLMANN
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Nationalrat abgelehnt. Kritische Stimmen vor allem von Jungparlamentariern mahnten
an, das Motto des Bundesrates «Sicherheit vor Tempo» weiter verfolgen zu wollen. Bei
elf Enthaltungen und der Ablehnung des Vorstosses mit 92 zu 83 Stimmen überwog die
Skepsis in der Grossen Kammer. Kritik gegenüber dem Ausbau von E-Voting beinhalten
auch die Ende September eingereichten, aber noch nicht behandelten Motionen
Schwaab (sp, VD; Mo. 13.3808) und Glättli (gp, ZH; Mo. 13.3812). Beide wollen die E-
Voting-Versuche bremsen, weil die Risiken die Chancen überwiegen würden. Die
Waadtländer Kantonsregierung entschied im Berichtjahr, mit der Einführung von E-
Voting zuzuwarten, bis die Technik sicherer geworden sei. Im Kanton Zürich forderten
SVP und GP ein Verbot von E-Voting. Auslöser für die Skepsis war ein von einem
Spezialisten entwickeltes Virus, mit dem aufgezeigt wurde, wie der Abstimmungswille im
Genfer System hätte verfälscht werden können. 7

Ein wichtiges Argument, das für die elektronische Stimmabgabe ins Feld geführt wird,
ist die Vereinfachung der Partizipation für die fünfte Schweiz. E-Voting ermöglicht es
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, ihre politischen Rechte auszuführen.
Nicht selten komme es bei brieflicher Stimmabgabe vor, dass die Unterlagen zu spät bei
den Berechtigten im Ausland oder aber bei den Behörden in der Schweiz einträfen –
kritisierte etwa Filippo Lombardi (cvp, TI) im Rahmen einer von ihm eingereichten
Motion. Er forderte, dass bei den eidgenössischen Wahlen 2019 alle
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die Möglichkeit haben, elektronisch zu
wählen. Er erinnerte daran, dass Hildegard Fässler-Osterwalder (sp, SG) bereits im
September 2011 gefordert habe, dass bei den Wahlen 2015 eine grosse Mehrheit der im
Ausland wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger einen elektronischen Kanal
haben sollte. Konkret hätten aber lediglich vier Kantone die Möglichkeit von E-Voting
angeboten. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat darauf aufmerksam, dass bei den
Wahlen 2015 eigentlich 14 Kantone die Möglichkeit für eine elektronische Wahl für die
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland angeboten hätten, eine kurz vor den Wahlen
entdeckte Sicherheitslücke aber die Einschränkung dieses Angebots bedingt habe.
Grundsätzlich gehe die Entwicklung in die richtige Richtung, eine Verpflichtung der
Kantone sei aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht angezeigt. In der Frühjahrssession 2016
folgte der Ständerat der exekutiven Argumentation und lehnte die Motion ohne
Diskussion ab. 
Eine Motion Guldimann (sp, ZH) mit einer sehr ähnlichen Forderung (Mo. 15.4139) wurde
wohl auch aufgrund des ständerätlichen Entscheids vom Motionär im September 2016
zurückgezogen. 8

MOTION
DATUM: 07.03.2016
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Bei den Gesamterneuerungswahlen für den Regierungsrat im Kanton Basel-Stadt
versuchte ein bürgerliches Quartett die 1996 verlorene absolute Mehrheit
zurückzuerobern. Ein halbes Jahr nach der Ersatzwahl für den zurückgetretenen Stefan
Cornaz (fdp) kam es daher erneut zu einer Kampfwahl: Das Wahlbündnis aus FDP, LP
und CVP trat mit einem Vierer-Ticket an. Zu den drei Bisherigen Schild (fdp), Vischer
(ldp) und Conti (cvp) portierte es Nationalrat Christoph Eymann (lp). FDP-Frau Andrea
Frost-Hirschi zog sich krankheitshalber von ihrer anfänglichen Kandidatur zurück. Die
SVP, die bei den Nationalratswahlen vom vergangenen Herbst wählerstärkste
bürgerliche Partei in Basel, nominierte VBS-Mitarbeiter Thomas Bucheli. Die SP wollte
ihren Besitzstand wahren und portierte ihre drei Bisherigen, Schaller, Schneider und
Lewin. Die DSP verteidigte ihren Sitz mit dem Bisherigen Tschudi. Im Wahlkarussell
hatten noch vier weitere Kandidierende Platz genommen: Martina Bernasconi
(Frauenliste), Urs Müller (Basta) und Jürg Stöcklin (gp) stellten sich auf einer
gemeinsamen Liste der Wahl. Dazu kam noch der vor vier Jahren mit dem schlechtesten
Resultat bedachte SD-Kantonalpräsident Markus Borner. 

Der erste Wahlgang ergab einen grossen Erfolg für die vereinte bürgerliche Liste. Die
drei Bisherigen und Christoph Eymann erreichten das absolute Mehr. Von der SP hat
lediglich Wirtschafts- und Sozialminister Ralph Lewin die Hürde im ersten Anlauf
genommen. Baudirektorin Schneider und die Erziehungsverantwortliche Schaller
musste wie Tschudi in den zweiten Wahlgang. Durch die Wahl von Eymann stand aber
fest, dass mindestens eines der im zweiten Wahlgang antretenden bisherigen
Regierungsmitglieder abgewählt werden würde. Das Rennen machte bei einer
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Wahlbeteiligung von 52% schliesslich Tschudi. 9

Bei den Gesamterneuerungswahlen in sieben Kantonen (AG, BS, SG, SH, SZ, TG, UR) kam
es parteipolitisch in allen Kantonen ausser im Aargau und im Thurgau zu
Sitzverschiebungen: Basel-Stadt erhielt eine mehrheitlich links-grüne Regierung, in der
Eva Herzog (sp) den zurücktretenden Liberalen Ueli Vischer ersetzte und der Grüne Guy
Morin den siebten Sitz eroberte, nachdem Hans-Martin Tschudi von der Demokratisch-
Sozialen Partei nicht mehr zum zweiten Wahlgang angetreten war. In St. Gallen
verdrängte Heidi Hanselmann (sp) Anton Grüninger (cvp), und in Uri schafften es die
Sozialdemokraten mit Markus Züst erneut in die Regierung. In Schwyz gelang der SVP
mit Walter Stählin der Einzug in die Exekutive, nachdem die CVP freiwillig auf den Sitz
des zurücktretenden Werner Inderbitzin verzichtet hatte. In Schaffhausen eroberte
Rosmarie Widmer Gysel einen zweiten Regierungssitz für die SVP.

Bei den Ersatzwahlen in Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Glarus und Obwalden konnte
die CVP alle ihre Mandate verteidigen, in Graubünden gelang es ihr jedoch nicht, sich
gegen Hansjörg Trachsel (svp) durchzusetzen, der den zurücktretenden SVP-
Regierungsrat Klaus Huber ersetzte. In der Waadt verteidigte die SP den Sitz des
zurückgetretenen Pierre Chiffelle mit Gewerkschafter Pierre-Yves Maillard. 

In den sieben Gesamterneuerungswahlen konnten die Frauen vier zusätzliche
Regierungsmandate hinzugewinnen: In Basel-Stadt trat Eva Herzog (sp) die Nachfolge
von Ueli Vischer (lp) an, in Schaffhausen schafften es Ursula Hafner (sp) und Rosmarie
Widmer Gysel (svp) in die Exekutive, in St. Gallen verdrängte Heidi Hanselmann (sp)
Anton Grüninger (cvp). Für die zurücktretende Gabi Huber (fdp) kam in Uri Heidi
Z’graggen (cvp) in die Regierung. Gesamtschweizerisch belegten die Frauen Ende 2004
37 von 158 Regierungssitzen (23,4%; 2003: 21,5%). Gemessen am Gesamttotal ihrer
Regierungssitze (6) stellen die Liberalen mit drei Exekutivmitgliedern den höchsten
Frauenanteil (50%), gefolgt von der SP mit 42,4% (14 von 33 Regierungsmitgliedern) und
der FDP mit 25,6% (11 von 43 Mandaten). Bei den Bundesratsparteien ist der
Frauenanteil bei der CVP mit 9,1% (4 von 44 Sitzen) am kleinsten; bei der SVP beträgt er
21,1% (4 von 19 Sitzen). Von einem reinen Männergremium regiert werden fünf Kantone
(AG, AI, SZ, TG, VS).

WAHLEN
DATUM: 01.01.2004
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Finanzdirektor Ueli Vischer (lp) trat nicht mehr zur Wiederwahl an. Die Bürgerlichen
präsentierten ein Viererticket mit ihren Regierungsräten Christoph Eymann (lp), Carlo
Conti (cvp), Jörg Schild (fdp) und dem Generalsekretär der Finanz- und
Kirchendirektion Basel-Land, Mike Bammatter (fdp). Auf der rot-grünen Viererliste
kandidierten die Regierungsräte der SP, Ralph Lewin und Barbara Schneider, sowie die
SP-Fraktionschefin im Basler Grossen Rat, Eva Herzog, und der ehemalige Grossrat Guy
Morin (gp). Justizdirektor Hans Martin Tschudi von der Demokratisch-Sozialen Partei
(dsp) trat im Alleingang an. Des weiteren kandidierten neben der SVP-
Kantonalpräsidentin Angelika Zanolari ein Vertreter der SD und vier Personen auf einer
Liste „gegen Armut und Ausgrenzung“. 

Im ersten Wahlgang von Ende Oktober wurden fünf Regierungsmitglieder bestätigt:
Erziehungsdirektor Christoph Eymann (lp) erzielte das beste Resultat, gefolgt von
Polizei- und Militärdirektor Jörg Schild (fdp), Wirtschaftsdirektor Ralph Lewin (sp),
Sanitätsdirektor Carlo Conti (cvp) und Baudirektorin Barbara Schneider (sp). Die übrigen
Kandidaten verfehlten das absolute Mehr: Eva Herzog (sp) und Guy Morin (gp) schnitten
am besten ab; Regierungsrat Hans Martin Tschudi (dsp) landete auf dem achten, Mike
Bammatter (fdp) auf dem neunten und Angelika Zanolari (svp) auf dem zehnten Platz; sie
erzielte weniger als die Hälfte der Stimmen von Bammatter. Für seine Partei
überraschend liess Tschudi (dsp) den Termin für die Anmeldung zum zweiten Wahlgang
ungenutzt verstreichen. Damit endete die Beteiligung der Demokratisch-Sozialen Partei
an der Basler Regierung nach 22 Jahren; die Partei war entstanden, als sich der
damalige SP-Polizeidirektor Karl Schnyder mit seiner Partei überwarf. Für den zweiten
Wahlgang traten nur noch Eva Herzog (sp), Guy Morin (gp) und Mike Bammatter (fdp)
an – bereits vor dem Entscheid von Angelika Zanolari (svp), nicht für den zweiten
Wahlgang zu kandidieren, hatten die anderen bürgerlichen Parteien ein
Zusammengehen mit der SVP ausgeschlossen. Ende November wählten Baslerinnen und
Basler die beiden Kandidaten der Linken in den Regierungsrat. Damit erhielt Basel nach
1935 und 1950 wieder eine rot-grüne Mehrheit. 10
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Bei den Gesamterneuerungswahlen in sieben Kantonen (AG, BS, SG, SH, SZ, TG, UR) kam
es zu keinen wesentlichen Verschiebungen der Machtverhältnisse zwischen den
Parteien. Veränderungen in der parteipolitischen Zusammensetzung der Regierung gab
es in den Kantonen Aargau, St. Gallen und Schwyz. Im Kanton Aargau konnten die
Grünen einen Sitz auf Kosten der CVP erringen und sind damit erstmals in der
Regierung vertreten. Im Kanton St. Gallen schaffte die SVP, nach mehreren vergeblichen
Versuchen in den vorhergegangenen Jahren, den Einzug in die Exekutive. Die FDP
musste einen Sitz abgeben. Im Kanton Schwyz konnte die SVP ihre Sitzzahl in der
Regierung von 1 auf 2 erhöhen, dies ebenfalls auf Kosten der FDP. Im Kanton Basel-
Stadt konnte die Linke ihre Mehrheit in der Regierung verteidigen, zwei neue SP-
Vertreter wurden nach einem Doppelrücktritt problemlos gewählt. In den Kantonen
Schaffhausen und Uri traten nur die bisherigen Regierungsmitglieder zu den Wahlen an
und wurden bestätigt. Im Kanton Thurgau wurde eine neue SVP-Vertreterin, Monika
Knill, mit Unterstützung aller Regierungsparteien gewählt.

Die SVP konnte in St. Gallen endlich in die Regierung einziehen. Im Kanton Schwyz
gelang es ihr, einen zweiten Vertreter in der Regierung zu platzieren. Im Kanton
Nidwalden konnte sie in einer Ersatzwahl erstmals in der Regierung Einsitz nehmen. Die
FDP verlor bei den kantonalen Regierungsratswahlen zwei Sitze, einen im Kanton St.
Gallen und einen im Kanton Schwyz, beide Male zugunsten der SVP. Die CVP musste
einen Sitz im Kanton Aargau und einen im Kanton Nidwalden abgeben. Die SP konnte im
Kanton Aargau in die Regierung zurückkehren. Ansonsten blieb die Vertretung der SP in
den kantonalen Regierungen unverändert. Ein Erfolg für die SP war die problemlose
Verteidigung ihrer zwei Regierungssitze in Basel-Stadt trotz einer Doppelvakanz. Den
Grünen gelang mit der Wahl von Susanne Hochuli im Kanton Aargau ein
Überraschungserfolg. 

In den Kantonen Aargau und Thurgau zogen Frauen in Regierungen ein, die zuvor reine
Männergremien gewesen waren: Im Aargau Susanne Hochuli (gp), im Thurgau Monika
Knill (svp). In beiden Kantonen war es erst das zweite Mal, dass eine Frau in der
Exekutive Einsitz nahm. Im Kanton Basel-Stadt befindet sich mit Eva Herzog (sp) nur
noch eine Frau in der Regierung, da die zurücktretende Barbara Schneider (sp) durch
einen Mann ersetzt wurde. In den Kantonen St. Gallen und Schaffhausen konnten die
Frauen ihre gute Vertretung (drei von sieben respektive zwei von fünf
Regierungsmitgliedern) halten. Die Regierung des Kantons Schwyz blieb ein reines
Männergremium. Insgesamt hielten die Frauen Ende 2008 31 von gesamtschweizerisch
155 Sitzen in kantonalen Regierungen (20%).

WAHLEN
DATUM: 01.01.2008
SABINE HOHL

Bei den Regierungsratswahlen in Basel-Stadt kandidierten die Bisherigen Guy Morin
(gp), Christoph Eymann (lp), Hanspeter Gass (fdp), Carlo Conti (cvp) und Eva Herzog (sp)
erneut. Ralph Lewin und Barbara Schneider (beide sp und seit 1997 in der Regierung)
traten dagegen nicht mehr an. Die SP hatte damit zwei vakante Sitze zu verteidigen. Sie
nominierte Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels, die beide als eher
wirtschaftsfreundliche Sozialdemokraten gelten. Die Doppelvakanz der SP hätte eine
Gelegenheit für die bürgerlichen Parteien geboten, die links-grüne Mehrheit im
Regierungsrat anzugreifen. Die bürgerliche Allianz war jedoch zu brüchig, um eine
gemeinsame Viererliste von FDP, CVP, LP und SVP zu ermöglichen. Die SVP, die
aufgrund ihres Wähleranteils von 14% einen Anspruch auf Regierungsvertretung geltend
machte, nominierte ohne Absprache mit CVP, LP und FDP den Grossrat Patrick Hafner
für die Wahl. Die anderen bürgerlichen Parteien betrachteten diese Kandidatur als zu
wenig chancenreich. Es wurde diskutiert, ob eine der drei traditionellen bürgerlichen
Parteien mit Unterstützung der anderen beiden eine Doppelvertretung in der Regierung
anstreben sollte. CVP, FDP und LP verwarfen aber letztlich diese Option.
Überraschenderweise präsentierten auch EVP und DSP mit den Grossräten Stephan
Maurer (dsp) und Heinrich Ueberwasser (evp) Kandidaten für die Regierung. Die SD
nominierten Patrik Cattin. Die Zersplitterung der bürgerlichen Parteien und die hohe
Akzeptanz der SP-Kandidaten selbst im bürgerlichen Lager sorgten dafür, dass die
links-grüne Mehrheit in der Regierung ungefährdet blieb. Alle bisherigen
Regierungsräte ausser Hanspeter Gass (fdp) wurden im ersten Wahlgang bestätigt und
die neuen SP-Kandidaten Wessels und Brutschin erreichten das absolute Mehr auf
Anhieb. Das beste Ergebnis erzielte Eva Herzog (sp). Polizeidirektor Gass (fdp), der das
absolute Mehr verfehlte, war im Wahlkampf aufgrund von umstrittenen Polizeieinsätzen
in der Kritik gestanden. Er wurde, da die verbleibenden Kandidierenden nicht zu einem
zweiten Wahlgang antraten, schliesslich in stiller Wahl bestätigt. Für das neu
geschaffene Amt des Regierungspräsidenten stellte sich nur Guy Morin (gp) zur
Verfügung. Er wurde in stiller Wahl gewählt. 11
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Von den sieben Regierungsratssitzen im Kanton Basel-Stadt war nach dem Rücktritt von
Hanspeter Gass (fdp) einer vakant. Die vierköpfige links grüne Mehrheit mit Christoph
Brutschin (sp), Eva Herzog (sp), Hans-Peter Wessels (sp) und der amtierende
Regierungspräsident Guy Morin (gp) traten genauso wieder an wie Christoph Eymann
(lp) und Carlo Conti (cvp). Die FDP hatte bereits früh angekündigt, neben der
Verteidigung des Sitzes von Gass mit einem zweiten Kandidierenden die links-grüne
Mehrheit angreifen zu wollen. Nachdem der Kronfavorit, Nationalrat Peter Malama
Anfang Jahr allerdings erklärte, dass er nicht zur Verfügung stehe und sich auf sein
Nationalratsmandat konzentrieren wolle, bekundeten die Freisinnigen einige Mühe,
valable Kandidaten zu finden. Fündig wurden sie im 35jährigen Grossrat Baschi Dürr,
der bereits seit 10 Jahren für die FDP in der Baselstädtischen Legislative sitzt. Neben
Dürr kündigten schliesslich auch Andreas Faller, Vizedirektor des Bundesamts für
Gesundheit (BAG), sowie Grossrat Helmut Hersberger und Christoph Haller, Grossrat
und TCS-Präsident, ihr Interesse am Regierungsrat an. In der FDP-internen
Ausmarchung Ende März wurde neben dem unbestrittenen Dürr etwas überraschend
Haller nominiert. Die Presse mutmasste, dass dem eigentlich favorisierten Faller sein
Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft zum Verhängnis geworden sei. Zusammen mit
den beiden FDP Kandidaten stellten sich die Bisherigen Christoph Eymann (lp) und
Carlo Conti (cvp) auf einer gemeinsamen Viererliste der Wahl. Die Bürgerlichen traten
damit jedoch nicht geeint auf: sowohl die SVP als auch die Grünliberalen versuchten mit
eigenen Kandidaten, die Parteizusammensetzung im Regierungsrat zu erneuern.
Während die noch junge GLP auf Emmanuel Ullmann setzte, portierte die SVP gleich
zwei Kandidaten: mit den Grossräten Lorenz Nägelin und Patrick Hafner wolle die
zweitstärkste Partei des Kantons eine adäquate Regierungsvertretung gewinnen, so das
Credo. Keine Chancen wurde den drei weiteren Kandidierenden gewährt: der
parteilose Elia Rediger, Christian Mueller (Freistaat Unteres Kleinbasel) und Eric Weber
von der rechtsextremen Volksaktion fanden in der Presse kaum Beachtung. Die bereits
bei den letzten Gesamterneuerungswahlen bestehende Zersplitterung der bürgerlichen
Parteien wurde als gute Voraussetzung für die Linke betrachtet, die ihrerseits mit
einem Viererticket aus den Bisherigen antrat. Darüber hinaus sorgten interne
Streitigkeiten bei den Bürgerlichen für Unmut: der langjährige LP-Grossrat Andreas
Burckhardt sprach sich gegen eine Unterstützung von Baschi Dürr aus, da dieser die
Unteroffiziersschule verweigert habe. Dürr verschaffte sich später Anerkennung mit
seiner Ankündigung, zugunsten seines Ziels eines Regierungsratsmandates auf ein
Nachrücken in den Nationalrat für den zwischenzeitlich verstorbenen Peter Malama zu
verzichten. Die Handelskammer beider Basel gab zudem eine Wahlempfehlung für alle
Bisherigen (mit Ausnahme von Morin) und die beiden FDP-Kandidaten nicht aber für die
SVP-Kandidierenden ab. Tatsächlich war die Akzeptanz der bisherigen Regierung aber
breit, was sich auch in einem relativ lauen Wahlkampf ausdrückte. Die Ankündigung der
Bürgerlichen, die Mehrheit in der Exekutive zurückerobern zu wollen, war laut Presse
eher ein frommer Wunsch als eine eigentliche Kampfansage. Kritik an der Regierung gab
es kaum, ein eigentliches Wahlkampfthema fehlte gänzlich. Zusammen mit der
Änderung der Wahlregeln für das Parlament (siehe oben) gab es auch eine Änderung bei
den Regierungswahlen. Um zu verhindern, dass es wie vier Jahre zuvor zu einer stillen
Wahl kommt, sollte der Regierungspräsident – seit 2008 in einer Direktwahl bestimmt –
neu zusammen mit den anderen Regierungsmitgliedern gewählt werden. Für das
Präsidialamt kandidierten neben Morin auch Dürr und Nägelin sowie Rediger und
Weber.

Wie allgemein erwartet schafften die sechs Bisherigen im ersten Wahlgang Ende
Oktober auf Anhieb die Wiederwahl. Das Trio der SP erzielte die meisten Stimmen,
allen voran Eva Herzog (30'182 Stimmen) gefolgt von Christoph Brutschin (26'618
Stimmen) und Hans-Peter Wessels (24'887 Stimmen). Auch Carlo'Conti (23 222), Guy
Morin (22'902 Stimmen) und Christoph Eymann (22'312) übersprangen das absolute
Mehr (21'983 Stimmen). Dies gelang hingegen weder Baschi Dürr (17'038 Stimmen) noch
dem überraschend weit abgeschlagenen Christoph Haller (13'491), der für den zweiten
Wahlgang nicht mehr nominiert wurde. Der FDP gelang es wohl auch deshalb nicht,
ihren Sitz im ersten Wahlgang zu verteidigen, weil die Konkurrenz durch die SVP –
Patrick Hafner erhielt 8'084 Stimmen und Lorenz Nägelin 7'852 Stimmen – und durch
die GLP, bei der Emmanuel Ullmann allerdings lediglich 5'668 Stimmen erhielt, wohl zu
gross war. Wermutstropfen im links-grünen Erfolg war der Umstand, dass Guy Morin die
Wahl zum Regierungspräsidenten um 859 Stimmen verpasste. Mit 20'266 Stimmen lag
er in der Ausmarchung um das Präsidialamt aber weit vor Dürr (11'851 Stimmen) und
Nägelin (4'600 Stimmen). Die Wahlbeteiligung beim ersten Wahlgang lag bei 41,5%. Fast
wäre es im zweiten Wahlgang zu einer stillen Wahl gekommen. Sowohl die SVP als auch
die GLP beschlossen nämlich, nicht mehr anzutreten. Allerdings wollten Christian
Mueller, der lediglich 1% aller Stimmen (2'129) erzielt hatte, und Damian Heizmann, ein
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neuer parteiloser Kandidat, der einige Sympathien im Grünen Lager hatte, im zweiten
Umgang noch einmal gegen Baschi Dürr antreten. Mehr Spannung verhiess die Wahl für
den Regierungspräsidenten, die nun zwischen Dürr und Morin ausgetragen wurde. Die
SP unterstützte Morin, während sich die LP für Dürr aussprach. Weder die GLP noch die
SVP gaben eine Empfehlung ab. Für Wirbel sorgte Mueller, der rund zwei Wochen vor
dem zweiten Umgang seinen Rückzug zugunsten von Heizmann ankündigte, was aber
rechtlich nicht möglich war. Auch die Ankündigung Dürrs, auch im Falle einer Wahl
einen Morgen Hausarbeit verrichten zu wollen, sorgte für landesweite Schlagzeilen. Die
geringe Spannung wirkte sich auf die Höhe der Beteiligung im zweiten Wahlgang aus, die
bei lediglich 32,1% lag. Wie erwartet setzte sich Dürr deutlich mit 17'300 Stimmen vor
Heizmann (3'049 Stimmen) und Mueller (1'418 Stimmen) durch. Die Wahl für das
Präsidialamt gewann Morin (19'390 Stimmen) mit rund 6'000 Stimmen Vorsprung auf
Dürr (13'638). Die Verteilung der Departemente änderte sich nicht; Dürr übernahm das
Justiz- und Sicherheitsdepartement von seinem Vorgänger Gass. Die Baselstädtische
Bevölkerung hatte sich damit also letztlich weiterhin für die Kohabitation entschieden:
ein links-grün dominierter Regierungsrat steht einer etwas bürgerlicher gewordenen
Legislative gegenüber. Deutlich wurde zudem, dass sich die links-grüne Mehrheit in der
Regierung wohl nur mit einem grossen bürgerlichen Bündnis zwischen FDP, CVP, LP und
SVP, das allerdings laut Pressekommentaren in weiter Ferne liege, knacken liesse. 12

Sur les sept membres sortants du gouvernement du canton de Bâle Ville, deux ne se
représentaient pas pour un mandat supplémentaire: le libéral-démocrate Christoph
Eymann, élu au Conseil national en octobre 2015, et Guy Morin (verts). Les socialistes
Christoph Brutschin, Eva Herzog et Hans-Peter Wessels souhaitaient briguer un mandat
supplémentaire, tout comme Baschi Dürr (plr) et Lukas Engelberger (pdc). A leurs côtés,
sept candidats étaient en lice: Conradin Cramer (pld), Elisabeth Ackermann (bastA),
Heidi Mück (bastA), Lorenz Nägelin (udc), Martina Bernasconi (pvl), Eric Weber (va) et
Christian Mueller (fuk). 
Pour la première fois, une collaboration entre le PDC, le PLR, l'UDC et le PLD a vu le
jour, dans le but de retrouver une majorité bourgeoise au gouvernement, majorité
perdue depuis douze ans. Quatre candidats profitaient donc de cette collaboration, à
savoir Lukas Engelberger, Baschi Dürr, Conradin Cramer et Lorenz Nägelin. Lors des
discussions, Michel Rusterholtz (BS, pbd) avait été proposé pour occuper  la place de
Lorenz Nägelin sur le ticket bourgeois, le candidat UDC ne représentant pas tous les
électeurs bourgeois selon certains avis. Finalement, le PBD décida ne pas présenter son
candidat, en tout cas pour le premier tour, afin de ne pas mettre en péril l'atteinte
d'une majorité bourgeoise au gouvernement. La stratégie du PS était quant à elle
défensive, à savoir assurer la réélection de ses trois membres sortants et, notamment
avec la candidature d'Elisabeth Ackermann, défendre la majorité rouge-verte. La
gauche visait également le siège vacant de Christoph Eymann, afin de renforcer sa
présence au gouvernement. Lors de la campagne, l'UDC a mis en avant les thèmes de la
sécurité, de la diminution d'impôts et de la lutte contre la criminalité étrangère. Le PS
militait pour un contrôle accru des entreprises, pour une politique économique plus
redistributive et une meilleure protection des travailleurs. Outre ces thématiques, le PS
a choisi de jouer la carte de la transparence quant à son budget de campagne. Les
autres partis en course n'ont pas suivi la même voie, estimant que l'électeur n'était pas
intéressé par ce genre d'information. Autre fait ayant suscité la curiosité durant cette
campagne, la candidate Martina Bernasconi a, dans une vidéo de campagne des jeunes
Vert'libéraux, embrassé une fille afin de faire passer un message libéral et en faveur de
la liberté. Finalement, une organisation de migrants appela au boycott de l'élection,
déplorant l'absence d'une politique d'intégration véritablement constructive. 
Lors du premier tour, avec une majorité absolue fixée à 23'422 voix, trois membres
sortants du gouvernement sont arrivés en tête: les socialistes Eva Herzog, avec un score
de 33'576 voix, et Christophe Brutschin, avec 29'448 voix, ainsi que Lukas Engelberger,
qui totalisa 26'635 voix. Deux nouveaux membres accédèrent également au pouvoir
exécutif: Conradin Cramer avec 24'078 voix et Elisabeth Ackermann avec 23'546 voix.
Hans-Peter Wessels comptabilisa 22'550 voix, nombre insuffisant pour obtenir un siège
au regard de la majorité absolue. Suivaient Baschi Dürr avec 21'090 voix, Heidi Mück
avec 18'105 voix, Lorenz Nägelin avec 17'269 voix, Martina Bernasconi (14'115 voix),
Christian Mueller (6'414 voix) et Eric Weber avec 3'247 voix. Le PLD a donc conservé son
siège. Le siège de Guy Morin sera occupé par Elisabeth Ackermann. Les Verts et le Parti
socialiste pouvaient d'ores et déjà se féliciter. A la suite de son élection dès le premier
tour, il devenait fort probable qu'Elisabeth Ackermann accède à la présidence du
gouvernement, son principal concurrent, Baschi Dürr, n'ayant pas obtenu la majorité
absolue. 
Lors du deuxième tour, organisé le 27 novembre 2016, cinq candidats s'affrontaient

WAHLEN
DATUM: 23.10.2016
DIANE PORCELLANA

01.01.90 - 01.01.20 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



pour les deux sièges encore disponibles: les sortants Hans-Peter Wessels et Baschi
Dürr, ainsi que Heidi Mück, Lorenz Nägelin et Eric Weber. Hans-Peter Wessels totalisa
26'155 voix, suivi par Baschi Dürr avec 22'906 voix. Tous deux entameront donc un
mandat supplémentaire au pouvoir exécutif. Heidi Mück arriva en troisième position
avec un total de 21'072 voix, suivie par Lorenz Nägelin (19'084 voix) et Eric Weber (2'716
voix). Elisabeth Ackermann accède à la présidence du gouvernement. C'est donc une
majorité rouge-verte qui, une fois de plus, domine le gouvernement bâlois. 13

Kantonale Ersatzwahlen

Die Wahl einer Nachfolge für den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen
Basler Regierungsrat Stefan Cornaz (fdp) entwickelte sich zum Dreikampf mit
ungewissem Ausgang. Der grösste Unsicherheitsfaktor war das Abschneiden der SVP,
die sich in Basel von der einst bedeutungslosen Partei zur stärksten bürgerlichen Kraft
bei den Nationalratswahlen im vergangenen Herbst emporgearbeitet hatte. Die SVP
schickte den Nationalökonomen und Quereinsteiger Marc Meyer ins Rennen. Die
bürgerliche Entente aus FDP, Liberalen und CVP verteidigte den dritten bürgerlichen
Sitz in der siebenköpfigen Regierung mit der Kandidatur von Grossrat und Anwalt Carlo
Conti (cvp). Die FDP verzichtete also zugunsten der CVP, die seit 1996 nicht mehr in der
Regierung vertreten war, auf ihren zweiten Sitz. Weil die bürgerliche Wählerschaft sich
zwischen Conti und Meyer zu entscheiden hatte, rechnete sich die Linke ebenfalls
Chancen aus und nominierte Grossrätin und Soziologin Rita Schiavi von „Basels starker
Alternative“ (Basta). Innerhalb der Linken, insbesondere in den Reihen der SP genoss
Schiavi aber keine einhellige Unterstützung. Keiner der Kandidierenden erreichte im
ersten Wahlgang das absolute Mehr. Conti lag vor Schiavi; Meyer – bereits deutlich
abgeschlagen – an dritter Position. Nach anfänglichem Zögern entschied sich die SVP,
die Kandidatur Meyer für den zweiten Wahlgang zurückzuziehen. Diesem Entscheid
vorangegangen waren Verhandlungen mit FDP, CVP und Liberalen über eine Wahlallianz
bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst. Dank der auf diese Weise gewonnen
zusätzlichen Unterstützung konnte Conti seinen Vorsprung gegenüber Schiavi von 3600
Stimmen im ersten auf fast 13'000 Stimmen im zweiten Wahlgang ausbauen und siegte
bei einer Wahlbeteiligung von 49,8%. 14

WAHLEN
DATUM: 26.11.2000
DANIEL BRÄNDLI

Ziemlich überraschend gab der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti (cvp) Anfang
Januar seinen Rücktritt bekannt. In Basel-Landschaft hatten nicht korrekt
abgerechnete Honorare von Regierungsmitgliedern hohe Wellen geworfen:
Entschädigungen für Mandate bei staatsnahen Betrieben wurden nicht wie eigentlich
vorgesehen in die Staatskasse eingezahlt, sondern als persönliche Honorare verbucht.
Conti, zur Zeit seines Rücktritts auch Präsident der Konferenz der
Gesundheitsdirektoren, überprüfte in der Folge seine eigenen Einkünfte und stellte
fehlerhafte Verbuchungen fest. Die nicht korrekt abgelieferten Beträge summierten
sich nach Contis Angaben auf rund CHF 111'000. Der Gesundheitsdirektor sprach von
Versäumnissen, die er in der Zwischenzeit zwar zurückbezahlt habe, die es ihm aber
nicht zuliessen, weiter im Amt zu verbleiben. Der Rücktritt brachte Conti viel Respekt
ein, versetzte aber sowohl die Regierung als auch die CVP in Zugzwang. Die Exekutive
ordnete eine Überprüfung der Einkünfte durch die Finanzkontrolle an, die in einem
Mitte Juli vorliegenden Bericht keine Verfehlungen ausmachen konnte. Die CVP
kündigte trotz des seit den Gesamterneuerungswahlen 2012 auf 7,3% geschrumpften
Wähleranteils an, den Sitz mit Lukas Engelberger, dem Kantonsparteipräsidenten,
verteidigen zu wollen. Der in Basel-Stadt bekannte, wirtschaftsnahe und beim im
Stadtkanton wichtigen Pharmakonzern Roche tätige Engelberger erhielt Konkurrenz von
Martina Bernasconi (glp). Die ebenfalls seit einigen Jahren politisch tätige Bernasconi
wollte mit ökologischen Themen die linke Wählerschaft abholen, was allerdings durch
die Stimmfreigabe der SP und der GP erschwert wurde. Die SP liess verlauten, dass die
SVP nicht regierungsfähig sei und die Kandidierenden von GLP und CVP zu bürgerlich
seien. Engelberger wurde von der FDP und den Liberalen (LDP) unterstützt. Ein Trumpf
für die GLP-Kandidatin war, dass mit ihrer Wahl der magere Frauenanteil in der
Regierung hätte erhöht werden können. Die SVP, stärkste Partei im Stadtkanton,
schaffte es nicht rechtzeitig, einen kompetitiven Kandidaten aufzustellen. Zwar war
bereits im Februar mit Thomas Egloff ein möglicher SVP-Regierungsrat präsentiert
worden, dieser zog sich aber – auch weil ihm als weitgehend unbekannten Chirurgen
kaum Chancen eingeräumt wurden – Ende März bereits wieder zurück. Flugs stellte sich
Vizepräsident Eduard Rutschmann zur Verfügung. Rutschmann sass zwar im Grossrat,
hatte aber bei lokalen Wahlen in Riehen verloren und galt lediglich als Lückenbüsser.

WAHLEN
DATUM: 18.05.2014
MARC BÜHLMANN
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Der SVP wurde vorgeworfen, zwar gebetsmühlenartig einen ihr als stärkste Fraktion
zustehenden Regierungssitz zu fordern, wenn es darauf ankäme aber keine valablen
Kandidierenden aufstellen zu können. Als vierter Kandidierender meldete Eric Weber
sein Interesse an der Regierung an. Weber sass als Vertreter der NA zwischen 1984 und
1992 im Grossen Rat von Basel-Stadt und war bei den Erneuerungswahlen 2013 für die
„Volks-Aktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten in unserer Heimat – Liste
Ausländerstopp“ (VA) erneut ins Parlament gewählt worden. Der umstrittene und als
Parlamentsschreck und Irrläufer bezeichnete Weber wurde von den Medien geschnitten
und konnte sich im Wahlkampf kaum in Szene setzen. 
Bei den Wahlen vom 18. Mai hatten dann weder Weber noch Rutschmann eine Chance.
Mit seinen 8'111 Stimmen erzielte der SVP-Kandidat nur knapp die Hälfte der Stimmen
von Bernasconi (16'018 Stimmen) und Engelberger (18'873 Stimmen). Weber erhielt
lediglich 2'061 Stimmen. Das Resultat wurde als positive Überraschung für die GLP-
Kandidatin gewertet, die mutmasste, dass viele linke Wählerinnen und Wähler leer
eingelegt hatten und sich für den zweiten Wahlgang Unterstützung von dieser Seite
versprach. Weil nämlich sowohl die GLP-Vertreterin als auch der CVP-Politiker das
absolute Mehr (24'268) verpassten, musste am 22. Juni ein zweiter Wahlgang
durchgeführt werden. Die SVP zog sich zurück und verzichtete auf eine Empfehlung.
Eric Weber trat hingegen erneut an. Trotz einer markant geringeren Wahlbeteiligung
von 32% – was wohl auch auf den sehr lauen Wahlkampf und den Umstand
zurückzuführen ist, dass im ersten Wahlgang gleichzeitig über die Flugzeugbeschaffung
(Gripen) und die Mindestlohn-Initiative abgestimmt worden war (46,2%) – konnte
Engelberger seine Stimmenzahl im Vergleich zum ersten Urnengang halten. Von den
18'387 Stimmen waren ihm wohl auch einige aus dem SVP-Lager zuteil geworden.
Bernasconi vermochte hingegen nicht mehr gleich zu mobilisieren und erhielt noch
11'692 Stimmen. Auch der erhoffte Frauenbonus oder die Unterstützung aus dem linken
Lager hatte damit also nicht gespielt. Weber konnte leicht zulegen und erzielte 2'343
Stimmen. Die Zusammensetzung der Baselstädter Regierung blieb damit unverändert
bei drei SP-, einem GP-, einem FDP-, einem LP- und einem CVP-Vertreter. Engelberger
trat am 1. August die Nachfolge von Conti an. Für die Gesamterneuerungswahlen 2016
hatte das langjährige Regierungsmitglied Christoph Eymann (LDP) bereits 2013
angekündigt, nicht wieder anzutreten. 15

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

En tant que deuxième conseil, le Conseil national a examiné à son tour le projet de
Convention de double imposition avec la République islamique du Pakistan. Une
minorité emmenée par Hildegard Fässler (ps, SG) a proposé de renvoyer le projet au
Conseil fédéral avec mandat de renégocier la convention, de sorte que le Pakistan ait la
possibilité de lutter contre la soustraction fiscale, la corruption et le terrorisme (l'art.
25 de la convention, à savoir celui concernant les échanges de renseignements, n'étant
à ce titre pas satisfaisant). Cette proposition a toutefois été rejetée au plénum par 89
voix contre 57. Au vote sur l’ensemble, le Conseil national a approuvé la convention par
87 voix contre 34. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2007
ELIE BURGOS

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Au mois de mars, le Conseil fédéral a présenté son message concernant l’arrêté fédéral
sur l’engagement de l’armée en service d’appui au profit du canton des Grisons dans le
cadre des mesures de sécurité lors des rencontres annuelles du World Economic
Forum (WEF) de 2010 à 2012 à Davos. Le gouvernement a estimé que les menaces
étaient similaires que lors de la période de 2007 à 2009. Il a ainsi proposé, suite à la
demande que lui avait faite le canton des Grisons au mois de juin de l’année sous revue,
l’engagement annuel de 5'000 militaires au maximum en service d’appui pour aider le
canton des Grisons dans la mise en place de mesures de sécurité dans le cadre de ces
rencontres annuelles. L’armée n’accomplirait pas de tâches de service d’ordre et, par
rapport aux dépenses pour des manœuvres ordinaires, cet engagement occasionnerait
des coûts supplémentaires d’environ 1,5 million de francs par an. Le gouvernement a en
outre prévu de participer aux frais de sécurité. Au Conseil national, une proposition de
non entrée en matière a été faite par la députée Fässler-Osterwalder (ps, SG) en raison

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.09.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER
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du caractère privé des rencontres annuelles organisées par le WEF. Cette proposition a
été rejetée par 117 voix contre 56. Lors de la discussion par article, une minorité Lang
(pe, ZG) a proposé de prendre une décision concernant la sécurité pour la rencontre de
2010 et de ne pas traiter des années suivantes. Cette dernière a été rejetée par 114 voix
contre 50. Au vote sur l’ensemble, le projet du Conseil fédéral a été approuvé par 114
voix contre 55, seuls les groupes socialiste et écologiste ont rejeté le projet. Au Conseil
des Etats, le projet n’a pas rencontré d’opposition et a été adopté à l’unanimité. 17

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

In der Herbstsession 2016 verlängerte der Nationalrat stillschweigend die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Hutter (fdp, ZH), die verlangt, dass
im Werkvertragsrecht Mängelrügen innerhalb einer Frist von 60 Tagen statt der bisher
gebräuchlichen Siebentagesfrist vorgebracht werden können. Die grosse Kammer folgte
damit dem Ansinnen seiner RK-NR, wonach zuerst der Bericht des Bundesrats zu einer
ähnlichen Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) abzuwarten sei. Die Frist
für die Behandlung der parlamentarischen Initiative wurde damit bis zur Herbstsession
2018 verlängert. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2016
MARCO ACKERMANN

In der Herbstsession 2018 verlängerte der Nationalrat erneut stillschweigend die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Hutter (fdp, ZH) für eine
Verlängerung der Frist für Mängelrügen um zwei Jahre bis zur Herbstsession 2022. Die
grosse Kammer folgte damit zum zweiten Mal dem Ansinnen ihrer geschlossen
stimmenden RK-NR, wonach zuerst der Bericht des Bundesrats zur Umsetzung einer
ähnlichen Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) abzuwarten sei. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2018
MARCO ACKERMANN

Geld, Währung und Kredit

Banken

In der Frühjahrssession, also kurz nach der Bekanntgabe der neuen Strategie des
Bundesrates, führten beide Parlamentskammern grosse Debatten über die Zukunft des
Finanzplatzes Schweiz und dabei insbesondere über das vom Ausland immer stärker
attackierte Bankgeheimnis bei Steuerhinterziehung durch. Der Nationalrat, wo die
Diskussion besonders emotional geführt wurde, behandelte eine Reihe von Motionen,
Postulaten und Interpellationen zu diesem Thema. Die Linke wiederholte in der
Diskussion ihre seit Jahrzehnten vertretene Position, dass sich die Schweiz mit ihrem
Festhalten am gegenwärtig praktizierten Bankgeheimnis (keine Rechtshilfe bei
Steuerhinterziehung) international isoliere und damit auch dem Wirtschaftsstandort
Schweiz schade. Die FDP und die CVP verteidigten die Politik des Bundesrates. Die SVP
kritisierte diese Haltung des Bundesrates als Kapitulation in einem Wirtschaftskrieg. Sie
forderte die Verankerung des Bankgeheimnisses in der Bundesverfassung und lehnte
die Amtshilfe bei Steuerhinterziehung ab. Zudem verlangte sie von der Regierung einen
Gegenangriff auf Grossbritannien und die USA, welche Steuerhinterziehern ebenfalls
Schlupflöcher anbieten würden.

Im Anschluss an diese Auseinandersetzung lehnte der Nationalrat mehrere Motionen
und Postulate der SP-Fraktion ab. Darunter befand sich auch die Forderung, im Inland
Steuerhinterziehung strafrechtlich zu verfolgen, den Personalbestand der
Steuerverwaltung aufzustocken und in den Ausschüssen der UNO und der OECD zu
Fragen der Steuerhinterziehung und Steuervereinheitlichung mitzuarbeiten. Keinen
Erfolg hatte auch eine Motion der SVP-Fraktion, welche verlangte, dass keine
Doppelbesteuerungsabkommen gemäss OECD-Standard mit Nicht-OECD-Staaten
abgeschlossen werden. Der Rat überwies einzig eine auch vom Bundesrat empfohlene
Motion Fässler (sp, SG) für die Einsetzung einer Task-Force, welche sich mit den
Problemen im Zusammenhang mit den Auseinandersetzung zwischen der USA und der
schweizerischen Grossbank UBS befasst. 20

MOTION
DATUM: 20.03.2009
HANS HIRTER
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Zusätzlich zum neuen Anlauf für eine Regelung der nachrichtenlosen Vermögen im
Bundesgesetz über Banken und Sparkassen, das 2012 in die Räte kam, beantragte der
Bundesrat dem Parlament die Abschreibung verschiedener Vorstösse zu
nachrichtenlosen Vermögen, die bei der Regierung hängig waren. Bis auf einen Vorstoss
stimmten die Räte den Abschreibungsanträgen des Bundesrats zu. Ein Postulat Fässler-
Osterwalder (sp, SG) wurde hingegen nicht abgeschrieben, weil es nach Meinung des
Nationalrats nicht nur nachrichtenlose Vermögen betraf. Das Postulat forderte den
Bundesrat auf, Bericht über die zivilrechtliche Aufbewahrungspflicht zu erstatten. 21

POSTULAT
DATUM: 14.03.2012
FABIO CANETG

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Concernant les importations de viande, le Conseil fédéral souhaitait l’introduction d’un
système de mise aux enchères des contingents et l’abandon du système d’attribution
en fonction du nombre d’animaux indigènes abattus, très favorable aux importateurs.
Alors que le Conseil des Etats s’était opposé à un tel changement, la chambre du peuple
l’a accepté pour 90% des importations de viande. La résistance est avant tout venue
des paysans issus des rangs de l’UDC. Ce mécanisme devrait rapporter environ 150
millions de francs par année à la Confédération, montant intégralement réinjecté dans
l’agriculture grâce au soutien apporté à la proposition du démocrate du centre Caspar
Baader (BL). Une correction à cette décision a été apportée en mai avec un nouveau
vote, suite à l’intervention de la socialiste Hildegard Fässler (SG). Elle a brandi la menace
d’un refus du projet par le groupe socialiste si on ne revotait pas. Pour Joseph Deiss,
qui a également désapprouvé la décision de mars, les 150 millions devaient être répartis
à hauteur de 100 millions pour le financement agricole et à hauteur de 50 millions pour
l’élimination des déchets carnés. Cette solution a été retenue par le plénum. Une
exception a toutefois été prévue pour les 10% restants avec le maintien d’un lien entre
importation et marché indigène. Cette mesure d’exception était avant tout destinée à
ne pas défavoriser les régions de montagne. Concernant la viticulture, la tentative du
vaudois André Bugnon (udc) de permettre au Conseil fédéral de prendre des mesures
ponctuelles, en cas de surplus causés par les importations, a échoué. Le soutien à la
reconversion (jusqu’en 2011) a été plébiscité, sans toutefois que cette dépense ne
passe l’écueil du frein aux dépenses. L’examen intégral de la réforme n’a pas pu être
terminé lors de la session de printemps. 22

ANDERES
DATUM: 19.03.2003
ROMAIN CLIVAZ

Par 110 voix contre 74, les députés ont suivi une minorité emmenée par Ruth Genner
(pe, ZH) et rejeté la proposition visant à exclure du champ d’application de la loi les
effectifs maximaux d´animaux par exploitation. Les radicaux, soutenus par le groupe
UDC, ont plaidé à ce titre en faveur d’une suppression de ce qui constituait à leurs yeux
un excès bureaucratique, alors que les Verts ont fait valoir que le caractère non
industriel de l’agriculture suisse était précisément l’un des ses atouts. Pour ce qui est
de la mise en valeur de la laine de mouton, le Conseil national a suivi, par 90 voix contre
77, une minorité Hildegard Fässler (ps, SG), qui proposait, contrairement à ce qu’avait
fait le Conseil des Etats, de supprimer les contributions. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2007
ELIE BURGOS

Au Conseil national, malgré une proposition de non-entrée en matière de la députée
socialiste Hildegard Fässler (SG) sur la loi sur le droit foncier rural (projet 2), et sur la loi
sur le bail à ferme agricole (projet 3), le plénum a décidé, respectivement par 96 voix
contre 66 et par 108 voix contre 65, d’entrer en matière sur les deux projets, les projets
4, 5 et 6 n’ayant pas fait débat. Lors de la discussion par article de la loi sur le droit
foncier rural, le Conseil national s’est rallié de manière tacite à la position du Conseil
des Etats en ce qui concerne la taille minimale fixée pour les entreprises agricoles et le
contrôle des prix. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.2007
ELIE BURGOS
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Pflanzliche Produktion

Le Conseil national a poursuivi l’examen de cet objet durant l’année sous revue.
L’entrée en matière y a été acquise sans opposition. La question de la ratification de la
Convention sur la protection des obtentions végétales de 1991 a toutefois été
controversée. Une proposition de minorité emmenée par la socialiste Hildegard Fässler
(SG) a recommandé de ne pas ratifier la convention en question, estimant que celle-ci
favoriserait les droits de l’obtenteur par rapport au privilège de l’agriculteur. Le plénum
a cependant suivi, par 96 voix contre 78, la majorité de la commission, qui
recommandait de s’aligner sur le Conseil des Etats. Sur proposition de sa commission,
et avec le soutien des socialistes, des Verts et du PDC, le Conseil national a cependant
renforcé le privilège des agriculteurs au détriment des obtenteurs de variétés. Il a suivi
de justesse, par 89 voix contre 88, la majorité de la commission qui estimait que ce
privilège était ancré dans la tradition agricole de la Suisse, et qu’il ne devait ainsi pas
être remis en question. A ce titre, la commission a apporté un complément à la version
du Conseil fédéral et du Conseil des Etats en proposant que les agriculteurs puissent
multiplier non seulement le produit de la récolte, mais aussi ce qu’on appelle le
matériel de multiplication (par exemple les plans de fraises). Par 93 voix contre 86, et
sur proposition de la commission, les députés ont biffé la proposition du Conseil
fédéral, qui stipulait que ce dernier pouvait prévoir que les agriculteurs utilisant des
semences de ferme versent une indemnité au détenteur si les intérêts de ce dernier ne
sont plus garantis. Le Conseil national s’est en outre écarté de la version du Conseil des
Etats en ce qui concerne les licences obligatoires. Il a en effet suivi une proposition de
minorité Fulvio Pelli (prd, TI) qui préconisait de renforcer la position des titulaires d’un
brevet. Au vote sur l’ensemble, les députés ont approuvé le projet de loi modifié par
149 voix contre 26 (24 députés UDC présents se prononçant contre celui-ci). 25

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 05.10.2007
ELIE BURGOS

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Eine Parlamentarische Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) verlangte, dass mittels
Änderung von Art. 69 StHG und Art. 218 DBG neu auch in die Bemessungslücke fallende
ausserordentliche Aufwendungen in der ersten Steuerperiode nach dem Wechsel der
zeitlichen Bemessung abzugsfähig sein sollen. Damit wollte der Initiant auf die Tatsache
hinweisen, dass beim Übergang von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung
mit dem System der Direkten Bundessteuer ausserordentliche Aufwendungen wie
insbesondere Unterhaltskosten von Liegenschaften nicht mehr vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden könnten. Dies empfand er insofern als stossend, als die
in die Bemessungslücke fallenden ausserordentlichen Erträge ebenfalls versteuert
werden müssten, worin er eine Verletzung der Steuergerechtigkeit erkannte.
Unterstützt wurde er von einer WAK-Mehrheit um David (cvp, SG), die seiner
Argumentation folgte und negative konjunkturpolitische Auswirkungen befürchtete, da
grössere Renovationen an Liegenschaften verschoben werden müssten. Eine
Kommissionsminderheit um Fässler (sp, SG) lehnte die parlamentarische Initiative ab.
Sie war der Meinung, dass die von der Initiative anvisierten Steuerpflichtigen in der Lage
seien, den für Renovationsarbeiten richtigen Zeitpunkt zu wählen und sich dabei dem
jeweiligen kantonalen Steuerrecht anzupassen. Ausserdem komme der Vorstoss zu spät,
weil der Übergang zur Gegenwartsbesteuerung wie im Kanton Basel-Stadt bereits
erfolgt sei. Der Nationalrat überwies die Vorlage mit 109:57 Stimmen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.1998
URS BEER

Als Postulat überwiesen wurde ein Aufruf der SVP-Fraktion zum Verzicht auf weitere
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Der Wettbewerb
garantiere tiefe Steuern. Die Steuerharmonisierung dagegen könnte Steuererhöhungen
zur Folge haben. Walker (cvp, SG) unterstützte formelle Vereinheitlichungen zwischen
den Kantonen. Fässler (sp, SG) gab zu bedenken, dass die bestehenden
Steuerunterschiede von der Bevölkerung nicht verstanden würden. Nachdem die SVP-
Fraktion Bundesrat Villiger ihre Zusammenarbeit bei der formellen
Steuerharmonisierung zusichert hatte, hiess der Rat die Motion in der Form eines
Postulats mit 98 zu 70 Stimmen gut. 27

POSTULAT
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Erfolglos blieb eine Motion von Ständerat Brändli (svp, GR) zur Reduktion der direkten
Bundessteuer. Mindestens 50% der wachstumsbedingten Mehreinnahmen hätten an
die Steuerpflichtigen zurückerstatten werden sollen. Davon erhoffte sich der Motionär
eine Steigerung der Standortattraktivität der Schweiz. Der Bundesrat erklärte, bis 1997
habe die Schweiz mit einer Fiskalquote von 33,8% gegenüber der OECD (37,2%) und der
EU (41,5%) ihren Standortvorteil bewahren können. Ausserdem würde die
vorgeschlagene Massnahme den Rahmen des Finanzleitbildes sprengen. Mit 26 zu 6
Stimmen verwarf der Ständerat das Begehren auch in der Form eines Postulates. Im
Nationalrat unterlag die SVP-Fraktion mit ihrer Motion (Mo. 99.3581) zur Senkung der
Steuerlast. Sie hatte einen Dringlichen Bundesbeschluss zur Reduktion der direkten
Bundessteuer um 10% gefordert. Der Finanzplan sollte ausserdem um eine
Verzichtsplanung ergänzt werden, die die Kompensation allfälliger Steuerausfälle regelt.
Schliesslich stellte Nationalrat Brunner (svp, SG) vergeblich die Forderung (Mo. 99.3339)
nach einem Steuerstopp. Er wollte erreichen, dass jede künftige Erhöhung einer Steuer
durch die Reduktion einer anderen Steuer vollständig kompensiert werden muss.
Bekämpft wurde die Motion von Fässler (sp, SG), die das Begehren als Wahlkampfvorlage
kritisierte und ihrem Verfasser zu bedenken gab, dass auch die Landwirtschaft von
einer solchen Politik negativ betroffen sein würde. 28

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Herbst nahm der Nationalrat die Beratungen der Vorlage zur Familienbesteuerung in
Angriff. Um alle Familien gleichzustellen, beantragte Meier-Schatz (cvp, SG) namens der
Kommission, das Teilsplitting auch auf Konkubinatspaare mit Kindern auszudehnen,
ausserdem, die Kinderabzüge auf 11'000 Fr. zu erhöhen und einen
Kinderbetreuungsabzug von 7000 Fr. sowie einen zusätzlichen Ausbildungsabzug von
3000 Fr. einzuführen. Rückweisungsanträge von linker und grüner Seite, die eine
Individualbesteuerung (Fehr, sp ZH), ein Familiensplitting (Fässler, sp SG) oder eine
gezielte Unterstützung von Familien in Form einer Rente (Genner, gp ZH) forderten,
blieben chancenlos. Auch ein Antrag Fässler (sp, SG), Abzüge statt vom steuerbaren
Einkommen vom steuerbaren Betrag zu gewähren, um kleinere und mittlere Einkommen
zu entlasten, wurde abgelehnt. Mit 84:81 Stimmen beschloss der Rat jedoch auf Antrag
Rechsteiner (sp, SG) beim Gesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden eine Steuerbefreiung des Existenzminimums bei den
Kantons- und Gemeindesteuern. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Nationalrätin Fässler (sp, SG) wollte vom Bundesrat wissen (Anfrage 02.1049), wie
Optionen als Lohnbestandteil besteuert werden. In seiner Antwort erklärte der
Bundesrat, dass eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kantone, der Steuerberatung,
der Wirtschaft und der Eidg. Steuerverwaltung einen Bericht mit Vorschlägen zur
Besteuerung von Mitarbeiteraktien und -optionen vorgelegt habe, welcher im Herbst
2002 in die Vernehmlassung gegeben werde. Je nach den Ergebnissen der
Vernehmlassung wolle der Bundesrat eine Botschaft erarbeiten und diese dem
Parlament 2003 vorlegen.  30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2002
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession widmete sich der Ständerat dem Hauptteil der
Unternehmenssteuerreform II, den Verbesserungen der steuerlichen
Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen. Kernstück
bildet die Eliminierung der Doppelbesteuerung ausgeschütteter Gewinne, wozu eine
Teilbesteuerung der Dividenden eingeführt wird. Eintreten war unbestritten. Der Rat
lehnte den Rückweisungsantrag einer Minderheit Sommaruga (sp, BE) ab, welche die
Vorlage auf jenen Bereich beschränken wollte, bei dem eine Kapitalgesellschaft
gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt ist und im Fall einer
Teilbesteuerung von ausgeschütteten Gewinnen eine Beteiligungsgewinnsteuer vorsah.
In der Detailberatung folgte der Rat den Anträgen seiner WAK: So verwarf er den von
einer SP-Minderheit nochmals eingebrachten Wunsch auf Einführung einer
Beteiligungsgewinnsteuer mit Hinweis auf das klare Verdikt des Stimmvolkes bei der
Abstimmung über die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer. Bei der Milderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung entschied er, im Geschäftsvermögen die Dividenden
auf Bundesstufe zu 50%, im Privatvermögen zu 60% teilzubesteuern, wobei jeweils eine
Mindestbeteiligung von 10% vorausgesetzt wird. Der Bundesrat hatte die Teilsteuersätze
zunächst auf 60% resp. 80% fixieren wollen und auf eine qualifizierte Beteiligung
verzichtet. Bundesrat Merz schloss sich nun den Vorschlägen der Kommission an. Durch
diesen Beschluss sind die Kantone an die Mindestbeteiligungsquote gebunden, es steht
ihnen aber frei, wie hoch sie die Teilbesteuerung ansetzen. Oppositionslos gewährte
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der Ständerat den Kantonen die Möglichkeit, die Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuer
anzurechnen und so auch auf Stufe Unternehmen eine Doppelbelastung auszumerzen.
Beim Quasi-Wertschriftenhandel (Unterscheidung von privaten und gesellschaftlichen
Kapitalgewinnen) optierte die kleine Kammer für eine grosszügigere Bestimmung als der
Bundesrat. So stellen Veräusserungsgewinne aus Finanzanlagen im Prinzip kein
Einkommen dar, ausgenommen, der jährliche Erlös beträgt mehr als 50'000 Fr.
innerhalb von zwei Jahren und die Summe der getätigten An- und Verkäufe macht
wertmässig mindestens viermal das zu Beginn des Steuerjahres vorhandene
Wertschriftenvermögen aus. Das Gesetz passierte die Gesamtabstimmung mit 28:7
Stimmen.

Im Nationalrat beurteilte die Linke die Reform in der Eintretensdebatte als
verfassungswidrig, weil sie dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit widerspreche. Die Bürgerlichen argumentierten, die Förderung des
Risikokapitals und der KMU löse Wachstumsimpulse aus; die Schweiz brauche die
Reform, um ihre Stellung im internationalen Wettbewerb zu halten und zu stärken. Mit
114:66 Stimmen lehnte der Rat einen Nichteintretensantrag einer Minderheit
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab und mit offensichtlichem Mehr einen
Rückweisungsantrag Fässler (sp, SG), sich auf jenen Bereich zu beschränken, in dem
eine Kapitalgesellschaft gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt
ist. In der Detailberatung beschloss der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates,
Gewinnausschüttungen sowohl des Geschäfts- als auch des Privatvermögens künftig
nur noch zu 50% zu besteuern; der Ständerat hatte beim Privatvermögen eine Quote
von 60% vorgesehen. Die Vorschläge der Linken, auf die Teilbesteuerung ganz zu
verzichten oder diese davon abhängig zu machen, dass die Gewinne der Gesellschaft
zuvor tatsächlich voll besteuert wurden, scheiterten ebenso wie der Versuch, eine stark
begrenzte Beteiligungsgewinnsteuer einzuführen resp. den Kantonen zu verbieten, die
Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuern anzurechnen, um eine Akzentuierung des
kantonalen Steuerwettbewerbs zu verhindern. Bei der Besteuerung der Quasi-
Wertschriftenhändler unterstützte der Nationalrat einen Antrag Steiner (fpd, SO), der
bei der Frage der Abgrenzung eine Steuerpflicht auch für private Kapitalgewinne
festhält, wenn Wertschriften und andere Finanzanlagen in zwei aufeinander folgenden
Steuerjahren je viermal umgeschlagen werden. Im Unterschied zum Bundesrat, der den
Abzug privater Schuldzinsen auf den Betrag der steuerbaren Vermögenserträge
beschränken wollte, hielt der Nationalrat am heutigen Schuldzinsüberhang von 50'000
Franken fest. Er wich damit auch vom Ständerat ab, der den Schuldzinsüberhang nur
noch für Grundpfandschulden zulassen wollte. Die Vorlage, die in der aktuellen Form
kurzfristig geschätzte Mindereinnahmen von 120 Mio Fr. für den Bund (zuzüglich 108 bis
163 Mio für die AHV) zur Folge hat, passierte die Gesamtabstimmung gegen den
Widerstand des links-grünen Lagers mit 115:65 Stimmen. Bereits vor der Abstimmung
hatte die SP-Fraktion ein Referendum gegen das Bundesgesetz angekündigt. 31

Mit Hilfe einer Motion verlangte Hildegart Fässler-Osterwalder (sp, SG) pensionierte
Zoll- und Grenzwachtangehörige mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein von der
Quellensteuerpflicht zu befreien und sie neu der Domizilbesteuerung zu unterstellen.
Diese Personen werden mit dem hohen Quellensteuersatz besteuert obwohl
Liechtenstein nicht offiziell als Ausland gilt und somit die Domizilbesteuerung zum
Tragen kommen könnte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, zeigte
sich jedoch offen, in nächsten Verhandlungen mit Liechtenstein dieses Anliegen
anzusprechen und eine entsprechende Lösung zu suchen. Der Nationalrat beschloss
mit 116 zu 41 die Überweisung der Motion. 32

MOTION
DATUM: 14.09.2009
NATHALIE GIGER

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr die Überweisung einer Motion Fässler-Osterwalder
(sp, SG) noch unterstützt hatte, die verlangte, pensionierte Zoll- und
Grenzwachtangehörige mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein von der
Quellensteuerpflicht zu befreien und sie neu der Domizilbesteuerung zu unterstellen,
folgte der Ständerat seiner vorberatenden Kommission und lehnte das Anliegen ab. In
der Diskussion wurde jedoch unterstrichen, dass Regelungs- und Klärungsbedarf mit
Liechtenstein bestehe. 33
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NATHALIE GIGER
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Im Hinblick auf die Unternehmenssteuerreform III überwies der Nationalrat in der
Wintersession ein Postulat Fässler-Osterwalder (sp, SG). Der Bundesrat wurde
beauftragt, über eine Verbesserung der Steuerstatistik der Unternehmensbesteuerung
Bericht zu erstatten. 34

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
LAURENT BERNHARD

Unmittelbar nach dem Nein der Stimmbevölkerung zur Unternehmenssteuerreform III
an der Urne betonten sowohl Gewinner als auch Verlierer die Wichtigkeit des Projektes
und die Dringlichkeit einer neuen Vorlage. Einig war man sich mehr oder weniger
darüber, dass kein kompletter Neubeginn nötig sei, sondern dass man entsprechend
dem sogenannten Plan B auf der bisherigen Vorlage aufbauen könne. Bezüglich der
effektiven Ausgestaltung der neuen Vorlage gingen die Meinungen aber weit
auseinander. So meldeten sich zahlreiche Parteien, Verbände und
Interessenorganisationen mit eigenen Positionspapieren, Eckpunkten und Vorschlägen
zu Wort, darunter der Gewerbeverband, die SP oder auch die kantonalen
Finanzdirektoren zusammen mit den Städte- und Gemeindevertretern. 

Die neue Steuerungsgruppe von Finanzminister Maurer, welche mit Eva Herzog (BS, sp),
Serge Dal Busco (GE, cvp), Heinz Tännler (ZG, svp) und Benedikt Würth (SG, cvp) vier
Vertreterinnen und Vertreter der Finanzdirektorenkonferenz (FDK) umfasste,
präsentierte Ende Mai – und somit in Rekordzeit – die Eckwerte der neuen, als
„Steuervorlage 17” betitelten Vorlage. Diese hatte sich am Vorbild des Kantons Waadt
orientiert, dem es durch ein soziales Abfedern der Steuerausfälle durch höhere
Kinderzulagen gelungen war, sowohl bei der kantonalen Vorlage zur Umsetzung der
Unternehmenssteuerreform III als auch bei der entsprechenden nationalen Vorlage an
der Urne eine Mehrheit zu erzielen. Entsprechend beschränkte sich der Vorschlag der
Steuerungsgruppe nicht nur auf eine Reduktion der den Kantonen zur Verfügung
stehenden Entlastungsmassnahmen: eine engere Fassung des Patentabzugs sowie des
Abzugs für Forschung und Entwicklung, ein Verzicht auf die Möglichkeit zur Einführung
einer zinsbereinigten Gewinnsteuer sowie vor allem eine Beschränkung der maximalen
Steuerentlastung durch die neuen Steuerabzüge auf 70 Prozent anstelle von zuvor 80
Prozent. Vielmehr verstärkte die Steuerungsgruppe mit der Steigerung der
Dividendenbesteuerung von 60 auf 70 Prozent auch die Gegenfinanzierung und sorgte
mit der von der SP geforderten Erhöhung der Kinderzulagen um CHF 30 für eine
Entlastung der Familien. Zusätzlich wurden durch die Aufnahme einer Klausel zur
ausdrücklichen Berücksichtigung von Städten und Gemeinden auch deren Bedenken
berücksichtigt. Ansonsten übernahm die Steuervorlage 17 die Bestimmungen aus dem
Unternehmenssteuerreformgesetz III, insbesondere bezüglich der Abschaffung der
kritisierten Steuerprivilegien sowie bezüglich der Kompensation der Kantone durch
eine Steigerung des Kantonsanteils an den Bundessteuern von 17 Prozent auf 21.2
Prozent. 

Kurz darauf präsentierte der Bundesrat die neue Vorlage, die weitgehend auf dem
Vorschlag der Steuerungsgruppe beruhte. Einen entscheidenden Unterschied wies die
bundesrätliche Vorlage jedoch auf: Sie sah vor, den Kantonsanteil an den
Bundessteuern nur auf 20.5 Prozent zu steigern, wodurch die Kantone anstelle von der
ursprünglich vorgesehenen CHF 1 Mrd. noch CHF 820 Mio. erhalten würden.
Entsprechend empört zeigten sich die Kantone von dieser Klausel, zumal sie in der
kurzen Diskussion dazu in der Steuerungsgruppe keinerlei Anklang gefunden hatte, wie
Heinz Tännler und Benedikt Würth erklärten. Die Kantone waren jedoch nicht als
Einzige unzufrieden mit dem bundesrätlichen Vorschlag: Die SP und die
Gewerkschaften hiessen zwar die Richtung der Verbesserungen gut, befürchteten
jedoch, dass die Kantone ihre Unternehmenssteuern dadurch trotzdem stark senken
würden. Zudem sollten die Kinderzulagen und die Dividendenbesteuerung stärker
erhöht werden. Der Gewerbeverband sorgte sich aufgrund der steigenden
Dividendenbesteuerung um die Zukunft der KMU, während die internationalen
Grosskonzerne davon nicht stark betroffen seien. Kritisch beurteilte der Finanzdirektor
des Kantons Zürich, Ernst Stocker (ZH, svp), vor allem den Verzicht auf die
zinsbereinigte Gewinnsteuer. Da sich der Kanton Zürich in einer speziellen Situation
befindet, indem er besonders stark von der Abschaffung der alten Steuerprivilegien
betroffen ist, sich gleichzeitig aber keine grosse Senkung der ordentlichen
Gewinnsteuersätze leisten kann, ist er stark auf den Eigenkapitalzinsabzug angewiesen.
Anfangs September 2017 schickte der Bundesrat die Vorlage schliesslich in die
Vernehmlassung, während der die interessierten Kreise bis Dezember 2017 die
Möglichkeit haben, ihre Kritik anzubringen. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Als Reaktion auf die Vernehmlassung wurde in den Medien anfänglich insbesondere der
sogenannte «Plan C», der Vorschlag der CVP zur Aufteilung der Reform, diskutiert. Eva
Herzog (BS, sp) erklärte als Vizepräsidentin der FDK, dass die Kantone eine Aufteilung
der Reform nicht goutieren würden. Da nicht alle von ihnen die Gewinnsteuern beliebig
senken könnten, seien spezifische Steuerinstrumente wie die Patentbox und die
zinsbereinigte Gewinnsteuer vonnöten. Ausführlich debattiert wurde auch die
Problematik des Zeitdrucks. Im Dezember 2017 war bekannt geworden, dass die EU die
Schweiz auf die sogenannte «graue Liste» der steuerlich nicht konformen Drittstaaten
gesetzt hatte. Würden die verpönten Privilegien nicht bis Ende 2018 abgeschafft, wozu
sich die Schweiz 2014 verpflichtet hatte – jedoch ohne einen zeitlichen Rahmen zu
nennen –, seien Sanktionen durch die EU-Mitgliedstaaten möglich. Ebenfalls verstärkt
wurde der Zeitdruck durch den internationalen Trend zur Senkung der
Unternehmenssteuern – besonders prominent in den Medien behandelt wurde der
Entscheid der USA, die Konzerngewinnsteuern per 1. Januar 2018 von 35 auf 20 Prozent
zu senken. Die Schweiz müsse somit bezüglich Unternehmenssteuern möglichst rasch
Rechts- und Planungssicherheit schaffen, erklärte zum Beispiel Eva Herzog. Dem
pflichtete auch Finanzminister Maurer bei: Falls möglich sei die SV17 in nur zwei
Sessionen vom Parlament zu verabschieden. Man müsse zudem darum besorgt sein,
dass kein Referendum gegen das Gesetz ergriffen werde. Dadurch könnten erste
Massnahmen anfangs 2019, der Hauptteil des Gesetzes anfangs 2020 in Kraft treten. 
Inhaltlich wurde in den Medien insbesondere über die Massnahmen zur sozialen
Kompensation diskutiert. Die Vernehmlassungsteilnehmenden hatten sich mit der
Erhöhung der minimalen Kinderzulagen nicht zufrieden gezeigt. Der Vorschlag sei
sachfremd und habe auch mit Sozialpolitik nichts zu tun, war zum Beispiel in der NZZ zu
lesen. Als Alternative hatten TravailSuisse und Centre Patronal in der Vernehmlassung
die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs – wie ihn ihre Initiative vorsieht –
vorgeschlagen. Ein Vaterschaftsurlaub von 20 Tagen, bezahlt über die
Erwerbsersatzordnung, in die Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 0.0275 Lohnprozente
zusätzlich zu bezahlen hätten, würde gemäss Adrian Wüthrich (BE, sp), Präsident der
TravailSuisse, einen regelrechten «Referendumsblocker» darstellen. Der Vorschlag fand
in den Medien jedoch kaum Anklang: Jean-François Rime (svp, FR) zum Beispiel betonte
als Präsident des Gewerbeverbandes, dass durch eine solche Regelung die SV17 den
KMU nur noch mehr Nachteile bringen würde. Auch die SP zeigte sich mit dem
Vorschlag nicht zufrieden: Man unterstütze zwar einen Vaterschaftsurlaub, dieser
müsse jedoch nicht in Kombination mit der Steuervorlage 17 eingeführt werden, erklärte
SP-Vizepräsident Beat Jans (sp, BS). Auch Pirmin Bischof (cvp, SO) schlug eine
alternative Massnahme zur sozialen Kompensation vor: Der Bund solle den Kantonen
Geld für soziale Massnahmen bezahlen, die Kantone sollen aber selbst entschieden
können, für welche sozialen Zwecke sie dieses Geld einsetzten. 
Die grössten Chancen schrieben die Medien gemeinhin einer Korrektur des
Kapitaleinlageprinzips (KEP) zu: In der Unternehmenssteuerreform II war eine
Möglichkeit für Unternehmen geschaffen worden, Kapitaleinlagen an die Aktionäre
zurückzuzahlen, ohne dass diese verrechnungs- oder einkommenssteuerpflichtig sind –
was faktisch eine steuerfreie Auszahlung von Dividenden bedeutet. Dadurch entstehen
dem Bund, wie eine Schätzung der ESTV zeigte, Steuerausfälle zwischen CHF 400 Mio.
und CHF 600 Mio. pro Jahr, wobei Neuzuzüge nicht berücksichtigt sind. Werden diese
eingerechnet, geht die ESTV trotz mangelnder Daten davon aus, dass die Steuerausfälle
durch eine Steigerung des BIP und der Steuereinnahmen kompensiert werden können.
Eine Korrektur des KEP sei im Parlament nicht chancenlos, erklärte zum Beispiel der
Tages-Anzeiger, zumal Pirmin Bischof 2011 mit seiner Motion (Mo. 11.3462), die ebenfalls
eine Einschränkung des KEP gefordert hatte, nur knapp gescheitert war. Sollte es
dadurch gelingen, die SP ins Boot zu holen und von der Ergreifung eines Referendums
abzubringen, wäre das womöglich für die Bürgerlichen ein gangbarer Weg, war
mehrfach zu lesen. Beat Jans zumindest nannte die Korrektur des KEP «eine der
wichtigsten Massnahmen» zur Findung eines Kompromisses bei der Steuervorlage 17.
Andererseits befürchtete zum Beispiel Hannes Germann (svp, SH), dass eine solche
Regelung grosse Verunsicherung bei den Unternehmen, insbesondere bei denjenigen,
die unter anderem aufgrund der bestehenden Regelung zum KEP in die Schweiz
gekommen waren, auslösen würde. 
Thematisiert wurden in den Medien schliesslich auch Auswirkungen auf die NFA: Um
Verzerrungen in der NFA durch Änderungen der Unternehmenssteuern zu verhindern,
muss das Gewicht der Unternehmenssteuern im Finanzausgleich reduziert werden. Dies
soll in der NFA zu Verschiebungen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe führen,
wovon gemäss Berechnungen des Tages-Anzeigers mit Zahlen der Finanzverwaltung vor
allem Geberkantone profitierten. Die Nehmerkantone würden demnach deutlich
weniger erhalten als bisher, teilweise seien ihre Verluste in der NFA sogar grösser als
die zusätzlichen Einnahmen durch die Erhöhung des Kantonsanteils. Um diese
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Problematik abzuschwächen, enthält die SV17 einen Ergänzungsbeitrag für
ressourcenschwache Kantone in der Höhe von CHF 180 Mio., der aus dem auslaufenden
Härteausgleich finanziert wird und die Situation der betroffenen Kantone während
sieben Jahren verbessert.

Im März 2018 präsentierte der Bundesrat schliesslich seine Botschaft zur Steuervorlage
17. Dabei nahm er nur eine gewichtige Änderung gegenüber der
Vernehmlassungsvorlage vor: Er steigerte den Kantonsanteil an den direkten Steuern
von 20.5 Prozent auf 21.2 Prozent, wie es unter anderem die Kantone in der
Vernehmlassung deutlich gefordert hatten. Überrascht zeigten sich die Medien vor
allem darüber, dass der Bundesrat trotz breiter Forderungen auf eine Einführung der
zinsbereinigten Gewinnsteuer verzichtete. Die Version der Steuervorlage 17, die der
Bundesrat dem Parlament zur Beratung vorlegte, beinhaltete somit als Ausgleich zur
Abschaffung der Steuerprivilegien für Statusgesellschaften eine Steigerung des
Kantonsanteils an den direkten Bundessteuern von 17 auf 21.2 Prozent, was den
Kantonen CHF 990 Mio. pro Jahr einbringt und es ihnen erlauben soll, ihre
Gewinnsteuern zu senken. Ressourcenschwache Kantone erhalten im Rahmen der NFA
zudem während sieben Jahren zusätzlich CHF 180 Mio. Die Kantone führen
obligatorisch Patentboxen für in der Schweiz patentierte Erfindungen sowie fakultativ
einen Steuerabzug von maximal 50 Prozent auf in der Schweiz getätigte Forschung und
Entwicklung ein. Im Vergleich zur Unternehmenssteuerreform III wird auf die stark
umstrittene zinsbereinigte Gewinnsteuer verzichtet. Die Steuerabzüge dürfen
zusammen nicht mehr als 70 Prozent des steuerbaren Gewinns ausmachen (USR III:
80%). Ebenfalls im Unterschied zur USR III wird eine Gegenfinanzierung durch die
Unternehmen eingeführt: Die Dividendenbesteuerung wird beim Bund auf 70 Prozent
(Status Quo: 60%) und bei den Kantonen auf mindestens 70 Prozent erhöht (Status Quo:
zwischen 35% und 70%). Zudem werden als sozialpolitische Kompensation die
Mindestvorgaben für die Kinder- und Ausbildungszulage um CHF 30 auf CHF 230
respektive CHF 280 erhöht. Im Unterschied zum abgelehnten Vorschlag der USR III
enthält die Steuervorlage 17 somit deutlich weniger neue Steuerprivilegien sowie eine
Erhöhung der Dividendenbesteuerung und der minimalen Kinderzulagen. Infolgedessen
weist diese Version der SV17 eine gewisse Ähnlichkeit mit dem kurz nach Ablehnung der
USR III als «Plan B» bezeichneten Szenario auf. 
Die Voto-Analyse zur USR III hatte gezeigt, dass die Stimmbürger sich insbesondere
auch vor den unsicheren Konsequenzen der Vorlage gefürchtet hatten. Aus diesem
Grund hatte Bundesrat Maurer die Kantone im Rahmen der SV17 beauftragt, ihm ihre
Reformpläne mitzuteilen, so dass diese bei der Berechnung der finanziellen
Auswirkungen ebenfalls berücksichtigt werden können. Ausser den Kantonen Obwalden,
Luzern und Appenzell-Ausserrhoden, die schon über tiefe bis rekordtiefe
Gewinnsteuern verfügen, gaben alle Kantone an, eine Reduktion ihrer Gewinnsteuern zu
planen. In 17 Kantonen sollen die Gewinnsteuern sogar unter 14 Prozent gesenkt
werden, wodurch diese gemäss Tages-Anzeiger weltweit zu den steuergünstigsten
Standorten gehören würden. Durchschnittlich planen die Kantone, ihre Gewinnsteuern
von 19.6 auf 14.5 Prozent zu senken. Dies bringe gemäss Berechnungen, welche die ESTV
als Grundlage für die bundesrätliche Botschaft vorgenommen hatte, jährliche statische
Kosten von CHF 1.8 Mrd. mit sich: CHF 700 Mio. auf Bundes- und CHF 1.1 Mrd. auf
Kantonsebene. Diese Schätzung ergänzte die ESTV durch dynamische Elemente wie
steigende Investitionsvolumen der Unternehmen durch die tieferen Steuern,
Standortverlagerungen verschiedener Unternehmen in die Schweiz oder die Umleitung
von Gewinnen in die Schweiz und erstellte 40 Szenarien zur Entwicklung der Einnahmen
von Bund, Kantonen und Gemeinden. Im schlechtesten Szenario wird der Bund auch
langfristig Verluste von CHF 1 Mrd. pro Jahr einfahren. Im mittleren Szenario, das
Finanzminister Maurer präsentierte, werden durch die SV17 langfristig Mehreinnahmen
von CHF 1.4 Mrd. pro Jahr generiert, im besten Szenario sogar Mehreinnahmen von CHF
6 Mrd. Ab wann genau diese positiven Effekte eintreten, ist unsicher; kurz- und
mittelfristig rechnet die ESTV im mittleren Szenario jedoch mit Mindereinnahmen in der
Höhe von CHF 2.5 Mrd. jährlich. 
Diese Schätzungen wurden von mehreren Seiten kritisiert, da sie neben Annahmen zu
den Reaktionen der Unternehmen auch auf Annahmen zu Gewinnsteuersätzen und
Steuerprivilegien im Ausland beruhen. Zudem gehe die Studie gemäss
Gewerkschaftsbund davon aus, dass die staatliche Bildung irrelevant sei oder nicht von
der Steuerreform beeinflusst werde. Sie berücksichtige den kantonalen
Steuerwettbewerb nicht und überschätze die Kosten einer Ablehnung der SV17 – diese
werden von der Studie im mittleren Szenario auf CHF 9 Mrd. geschätzt. Finanzminister
Maurer nannte die Studie «wissenschaftlich erhärtet», aus Zeitgründen sei sie jedoch
nicht von Externen überprüft worden. Was die Studie gemäss SGB jedoch gut aufzeige,
sei, dass die Steuerbelastung für bisher «normal» besteuerte Unternehmen – für
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inlandorientierte KMU, wie es die NZZ erklärte – deutlich sinke, während sie für die
bisher steuerprivilegierten Firmen – für internationale Grosskonzerne – steige. 36

Indirekte Steuern

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte daraufhin Gysin (sp, BS) (Pa.Iv. 99.407) die
seit einem Bundesbeschluss von 1955 geltende unbegrenzte Kompetenz des
Bundesrates zum Erlass von Steuerbefreiungen einschränken und durch eine klare
Regelung mit Beurteilungs- und Entscheidungskriterien ersetzen. Nach der Meinung
von Gysin pflegt der Bundesrat, die ihm erteilte Kompetenz zu extensiv auszulegen.
Ausserdem sei der geltende Bundesbeschluss veraltet und rechtsstaatlich höchst
bedenklich, wie das Gerangel um den Mehrwertsteuererlass für das IOK unter Beweis
gestellt habe. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR empfahl Fässler (sp, SG) den
Vorstoss zur Annahme. Speck (svp, AG) argumentierte dagegen im Namen der
Kommissionsmehrheit, die Initiative sei aufgrund der laufenden Revisionsarbeiten am
entsprechenden Bundesbeschluss überflüssig und deshalb abzulehnen. Mit 103 zu 52
folgte das Plenum diesem Mehrheitsantrag. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Die WAK-NR verlangte vom Bundesrat in einer Motion die Abschaffung des
Umsatzstempels in jenen Bereichen des Finanzhaushaltsgeschäftes, die von einer
Abwanderung ins Ausland bedroht sind. Der Bundesrat wollte dem Begehren
entsprechen, wehrte sich aber gegen eine Fristsetzung. Fässler (sp, SG) dagegen
versuchte zu verhindern, dass dem Bund nach dem Dringlichen Bundesbeschluss vom
Vorjahr bereits wieder Mittel zugunsten des Finanzmarktes entzogen werden. Koch (sp,
ZH) drohte gar mit einem Referendum. Bührer (fdp, SH) drängte auf ein rasches
Handeln, weil sonst der Wertpapierhandel kampflos den ausländischen Börsen
überlassen werde. Finanzanalyst Kaufmann (svp, ZH) disqualifizierte die bestehende
Stempelsteuer als gravierenden Standortnachteil. Bundesrat Villiger gab schliesslich zu
bedenken, dass der Staat auf Transaktionssteuern angewiesen sei. Eine vollständige
Abschaffung ohne Kompensation sei verfrüht. Gegen den Willen des Bundesrates
überwies der Rat die Motion mit 107 zu 58 Stimmen. Auch im Ständerat war die Motion
trotz Gegenstimmen erfolgreich. 38

MOTION
DATUM: 14.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Bei der Behandlung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben im Erstrat
beantragte CVP-Ständerat David (SG) namens der Kommission, nur ausländische
institutionelle Anleger von der Umsatzabgabe zu befreien. Inländische sollten dagegen
neu als Effektenhändler bezeichnet werden und der obligatorischen Umsatzabgabe
unterliegen, auch wenn sie ihre Geschäfte an ausländischen Börsen abwickeln. Die
Dringlichkeit wurde nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz zur bundesrätlichen Lösung
würden die Mindereinnahmen folglich nur noch 218 Mio Fr. betragen. Leuenberger (sp,
SO) bezog die Opposition und stellte einen Nichteintretensantrag. Er vermisste
entsprechende Kompensationen. Sein Parteikollege Plattner (BS) dagegen unterstützte
den Kommissionsantrag, weil er den Verlust von Arbeitsplätzen befürchtete. Ein Antrag
des Aargauers Reimann (svp) verlangte den Einbezug inländischer Vorsorger und
Sozialversicherer. Schweiger (fdp, ZG) schliesslich plädierte für die bundesrätliche
Vorlage. Das Plenum entsprach dem Kommissionsbeschluss.

Im Nationalrat fand die ständerätliche Variante allerdings nur bei einer Minderheit der
vorberatenden Kommission Gehör. Rennwald (sp, JU) bemängelte die fehlende
Kompensation und beantragte die Rückweisung. Die grüne Fraktion stellte Antrag auf
Nichteintreten. Das drohende Loch in der Bundeskasse hätten wieder einmal die
einfachen Steuerzahler zu begleichen. Fässler (sp, SG) argumentierte, die drohende
Abwanderung mache allein die Streichung der Stempelsteuer für inländische Anleger
notwendig. Finanzanalyst Kaufmann (svp, ZH) sprach sich für eine Globallösung aus, bei
der alle institutionellen Anleger berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Kommission –
vertreten durch Blocher (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) – favorisierte dagegen den
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates und der Rat entsprach diesem Antrag mit 94
zu 90 Stimmen. Der Ständerat hielt jedoch an seinem Beschluss fest und konnte den
Nationalrat in der zweiten Lesung umstimmen. Beide Räte stimmten in der
Wintersession auch der dringlichen Inkraftsetzung zu. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Finanz- und Ausgabenordnung

In der Frühjahressession nahm der Nationalrat als Zweitrat Kenntnis vom zweiten Teils
des Subventionsberichtes. Die Finanzkommission bemängelte, dass die Subventionen
nicht merklich abgesenkt werden konnten. Gleichwohl beantragte sie zustimmende
Kenntnisnahme. Bürgerliche Parlamentarier erwarteten zusätzliche Massnahmen zur
Kosteneindämmung. Dagegen opponierte Fässler (sp, SG). In der Finanzkommission
würden zu viele unausgewogene Sparbefehle ausgesprochen. Bundesrat Villiger
erklärte, gespart werden könne vor allem bei zukünftigen Subventionen. Die
bestehenden seien kaum mehr wegzubringen. 40

BERICHT
DATUM: 16.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mit ihrer Forderung nach einer Reduktion der Staatsquote auf das Niveau von 1990
hatte die SVP-Fraktion Erfolg. Vergeblich wurde die Motion von der SP, der EVP und den
Grünen bekämpft. Fässler (sp, SG) führte den Ausgabenanstieg auf die Arbeitslosigkeit
zurück und nicht – wie in der Motion beschrieben – auf den Ausbau der
Staatstätigkeiten. Mit 92 zu 71 Stimmen überwies der Nationalrat das Begehren als
Postulat. Ausserdem verlangten die Finanzkommissionen beider Räte (FK-NR und FK-
SR) vom Bundesrat, das Budget 2002 und den Finanzplan 2003-2005 in der Weise zu
konzipieren, dass sich die Staatsquote merklich reduziere, wobei der Einfluss der
demographischen Entwicklung auf die AHV/IV auszuklammern sei. Der Bundesrat hielt
fest, dass das Finanzleitbild 2002-2004 eine kontinuierliche Absenkung der
Staatsquote auf 11,2% anstrebt und beantragte, beide Motionen abzulehnen. Der Gefahr
eines überproportionalen Anstiegs der Bundesausgaben will der Bundesrat mit einer
Koppelung derselben an die Entwicklung der Einnahmen entgegentreten. Konjunkturelle
Mehreinnahmen sollen primär zur Tilgung der Bundesschuld eingesetzt werden. Die
Fraktionen der Bürgerlichen standen dem Kommissionsanliegen zustimmend
gegenüber, die rot-grünen Ratsmitglieder und die EVP nahmen mehrheitlich eine
ablehnende Haltung ein oder verlangten die Umwandlung in ein Postulat. Schliesslich
überwies der Nationalrat seine Motion (Mo. 00.3600) mit 78 zu 67 Stimmen. Der
Vorstoss (Mo. 00.3611) wurde im Ständerat lediglich als Postulat überwiesen. 41

MOTION
DATUM: 05.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Voranschlag

In den Parlamentsdebatten zum Voranschlag 2003 musste Bundesrat Villiger Kritik
entgegennehmen, weil er den korrigierten Voranschlag verspätet vorgelegt hatte; der
Bundesrat habe sich an die vom Geschäftsverkehrsgesetz vorgegebenen Termine zu
halten, damit die Bundesversammlung die Beratungen seriös vorbereiten könne. Am
umstrittensten waren neben den Kürzungen der Personalkosten vor allem die Beiträge
zum Strassenbau, die Anstossfinanzierung für Kinderkrippen und der Transfer von
Geldern für die Gesundheitsprävention an das Bundesamt für Sport. Namens der SVP-
Fraktion beantragte Nationalrat Zuppiger (ZH) vergeblich Rückweisung des Budgets mit
dem Auftrag, 1 Mia Fr. einzusparen und die Investitionen im Strassenbau um 200 Mio Fr.
zu erhöhen. Der Nationalrat lehnte auch die Anträge von linker Seite zur Aufstockung
der Beiträge für die Entwicklungszusammenarbeit, die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens und die Infrastrukturleistungen für die Bahn sowie zu Einsparungen beim
Kauf von neuem Rüstungsmaterial ab. Verworfen wurden ebenfalls die Streichungs-
resp. Kürzungsanträge der SVP bei der Expo, im Asylbereich, bei den
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer, der Friedensförderung
und bei "Präsenz Schweiz" – letzterer allerdings knapp. Ebenfalls verschont blieben die
Filmförderung, Pro Helvetia, die Kulturabgeltungen für die Stadt Bern und der
Heimatschutz. Die grosse Kammer verwarf einen Antrag Fässler (sp, SG), der die
Verbilligung der Krankenkassenprämien um 1 Mia Fr. erhöhen wollte, um damit die
Kinderprämien zu bezahlen. Gegen den Willen des Bundesrates stimmte sie jedoch
einem Antrag Cina (cvp, VS) zu, für die Schaffung von Krippenplätzen 50 Mio Fr. zur
Verfügung zu stellen – Marlyse Dormond (sp, VD) hatte den Betrag auf 30 Mio Fr.
anheben wollen. Widerwillig hiess der Rat einen Nachkredit für die Expo von 80 Mio Fr.
gut, um endlich einen Schlussstrich ziehen und die letzten Handwerkerrechnungen
bezahlen zu können – die Grünen hatten die Streichung resp. Rückstellung des Kredits
verlangt; zunächst sollte die Expo nachweisen, dass sie sich bei der Wirtschaft intensiv
um eine Kostenbeteiligung bemüht hatte. Bei der Landwirtschaft verlangte Weyeneth
(svp, BE) eine Ausklammerung der Direktzahlungen von der Kreditsperre und wollte im
Gegenzug auf die ursprünglich beantragte Aufstockung der Beihilfen und Zulagen in der
Milchwirtschaft um 30 Mio verzichten. Der Rat wies den Antrag ab, stimmte aber
kostenneutralen Umschichtungen von 50 Mio Fr. zugunsten der Produktions- und
Absatzförderung zu. Mugny (gp, GE) wehrte sich trotz bundesrätlicher Unterstützung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2002
MAGDALENA BERNATH
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vergeblich gegen Abstriche bei der Abgeltung für den kombinierten Verkehr.
Zusätzliche Mittel kamen hingegen dem Nationalstrassenbau (+60 Mio), den
Hauptstrassen (+15 Mio) und der Sanierung von Bahnübergängen (+8 Mio) sowie den
Programmen zur Energie- und Abwärmenutzung (+ 2 Mio) zugute. Gegen den Willen des
Bundesrats beschloss der Nationalrat massive Einsparungen bei den Personalkosten
von insgesamt 130 Mio. Fr. – beantragt waren 40 Mio Fr. Die generelle Kreditsperre
blieb bei 1%; sowohl eine von Hess (cvp, ZG) verlangte Erhöhung auf 2% als auch ein von
Fässler (sp, SG) geforderter Verzicht wurden abgelehnt.  42

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Nationalrätin Fässler (sp, SG) wollte wissen, wie sich die Revision des
Raumplanungsgesetzes auf die Landwirtschaft ausgewirkt habe. Da die neue Regelung
erst seit 2000 in Kraft ist, sei laut Bundesrat noch zu wenig Zeit verstrichen, um über
die Auswirkungen fundiert Auskunft zu geben. Für die Beurteilung von Gesuchen für
Bauten ausserhalb der Bauzonen seien zudem die Kantone zuständig. Nach
Informationen der Kantone beträfen die Gesuche hauptsächlich Ferien auf dem
Bauernhof und gastgewerbliche Aktivitäten für den bäuerlichen Nebenerwerb. 43

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 14.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Wohnungsbau und -eigentum

Im Frühjahr hielt der Ständerat bei der Wohneigentumsbesteuerung an seiner Absicht
fest, den Eigenmietwert auf 60% des Marktwerts zur reduzieren; der Nationalrat
hingegen beharrte auf der Aufhebung der Eigentumsbesteuerung. In der letzten Runde
des Differenzbereinigungsverfahrens schloss sich die kleine Kammer mit 23:20
Stimmen der Version des Nationalrats an und entschied sich für den Systemwechsel bei
der Eigenmietwertbesteuerung; die Mehrheit des Ständerates hatte das Risiko einer
Nulllösung bei der Einigungskonferenz oder eines Scheiterns des ganzen Steuerpakets
nicht eingehen wollen. Der anschliessende Ordnungsantrag von Kommissionspräsident
Schiesser(fdp, GL), das Geschäft nach diesem Grundsatzentscheid an die Kommission
zurückzuweisen, um die finanzpolitischen Auswirkungen zu überprüfen, wurde knapp
abgelehnt. Bei den Liegenschaftskosten schloss sich die kleine Kammer der
nationalrätlichen Variante an und nahm im Vergleich zum Bundesrat zusätzliche
Steuerausfälle von CHF 70 Mio. in Kauf. Beim Schuldzinsabzug folgte sie der Vorlage des
Bundesrats, ebenfalls beim Bausparen, wo sie sich, mit Stichentscheid des Präsidenten,
für das Modell im Rahmen der Säule 3a aussprach – der Nationalrat hatte das
basellandschaftliche Modell vorgezogen.
In der Einigungskonferenz setzten sich die nationalrätlichen Positionen durch:
Schuldenabzüge für Ersterwerber von CHF 7'500 für Einzelpersonen resp. CHF 15'000
für Ehepaare, Bausparen nach dem basellandschaftlichen Modell sowie Inkrafttreten
des Systemwechsels auf 2008. Im Nationalrat plädierte SP-Fraktionschefin Fässler (SG)
vergeblich für die Ablehnung des Antrags der Einigungskonferenz. Das Steuerpaket habe
Entlastungen für Familien mit Kindern versprochen. Die Steuererleichterungen von CHF
1,2 Mrd. kämen jedoch zu zwei Dritteln jenen rund 10% der Haushalte zugute, die über
mehr als CHF 100'000 steuerbares Einkommen verfügen, also genau jenen Personen,
die nicht darauf angewiesen seien. Finanzminister Villiger hielt fest, dass der Bundesrat
den Systemwechsel weg vom Eigenmietwert befürwortet habe. Die zusätzlichen
Abzugsmöglichkeiten seien aber finanzpolitisch übertrieben und von der
Steuergerechtigkeit her fragwürdig. Diesen Teil des Steuerpakets könne der Bundesrat
nicht mittragen. Beide Räte nahmen den Antrag der Einigungskonferenz an. Das
Steuerpaket passierte die Schlussabstimmung im Nationalrat mit 97:69 Stimmen (gegen
die Voten von SP, Grünen und EVP), der Ständerat verabschiedete die Vorlage unter
Namensaufruf mit 30:13 Stimmen und 2 Enthaltungen. 44
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À la suite du Conseil des Etats, le Conseil national a décidé, par 82 voix contre 68, de
transmettre au Conseil fédéral la motion Kuprecht (udc, SZ) en faveur de la suppression
de l’imposition de la valeur locative du logement habité par son propriétaire. Bien que
maintenues, les déductions des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien verront
leur niveau baisser. La gauche s’est vainement opposée à cette mesure en dénonçant le
privilège ainsi accordé aux propriétaires par rapport aux locataires. La Chambre basse a
par contre rejeté, par 108 voix contre 68, une motion Fässler-Osterwalder (ps, SG)
visant à remplacer les déductions fortaitaires pour les frais d’entretiens d’immeubles
par une déduction selon les frais effectifs et à introduire un plafond pour ce type de
déductions. Le Conseil national a également rejeté, par 114 voix contre 64, un postulat
Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demandant au Conseil fédéral de présenter un rapport
sur les taux cantonaux d’imposition de la valeur locative et de proposer des mesures
législatives pour réduire les disparités constatées. 45

MOTION
DATUM: 25.09.2007
NICOLAS FREYMOND

Im Berichtsjahr behandelten die beiden Räte die Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ sowie den indirekten Gegenentwurf, welcher der Bundesrat dem Parlament in
Form eines Bundesgesetzes über die Besteuerung des privaten Wohneigentums
präsentierte. Die Volksinitiative des Hauseigentümerverbandes (HEV) fordert für
Personen im Rentenalter eine fakultative Befreiung von der Besteuerung des
Eigenmietwertes. Der im Vorjahr vom Bundesrat erarbeitete Gegenentwurf sieht im
Gegenzug eine generelle Abschaffung des Eigenmietwerts für alle Personen mit
selbstgenutztem Wohneigentum vor. In der Frühjahrssession präsentierte die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-SR) ihrem Rat eine
überarbeitete Version des bundesrätlichen Entwurfes. Ende 2010 hatte die WAK-SR
nach Anhörung des HEV und der Finanzdirektorenkonferenz ohne Gegenstimme
beschlossen, nicht auf den ursprünglichen Entwurf des Bundesrates einzugehen. Laut
Kommissionssprecher Rolf Schweiger (fdp, ZG) würde der nun präsentierte, überarbeite
Entwurf eine optimale Lösung bieten. Er ermögliche ausserdem eine angemessene
Lösung für Zweitliegenschaften. Mit der Schaffung einer verfassungsrechtlichen
Grundlage sollen Kantone und Gemeinden berechtigt werden, eine
Kostenanlastungssteuer in Form einer Objektsteuer zu erheben, wodurch bei
Abschaffung des Eigenmietwertes ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden
könnten. Eine liberal-linke Kommissionsminderheit beantragte erfolglos Nichteintreten
auf die Vorlage. Sie argumentierte, dass der Gegenentwurf nicht zu einer Vereinfachung
des Steuersystems führen würde. In der Detailberatung umstritten war die Frage, ob
Investitionskosten für energetische Sanierungsmassnahmen und denkmalpflegerische
Arbeiten von der Bundessteuer abzugsberechtigt sein sollten. Hier setzte sich die
Kommissionsminderheit durch, welche sich wie der Bundesrat für die
Abzugsberechtigung aussprach. Der Ständerat beschloss zudem auf Anraten seiner
Kommission mit deutlichem Mehr die Erhöhung des möglichen Schuldzinsabzugs für
Neuerwerbende auf CHF 12'000 pro Ehepaar, resp. auf CHF 6000 für Alleinstehende,
im ersten Steuerjahr mit einer Verminderung der Abzugsmöglichkeiten um jährlich 5
Prozentpunkte, was die Neuerwerbenden für eine Dauer von 20 Jahren
abzugsberechtigt machen würde. Der Bundesrat hatte in seinem Entwurf einen leicht
tieferen Abzug empfohlen, welcher des Weiteren nur für 10 Jahre geltend gemacht
werden könnte. In der Schlussabstimmung wurde dem indirekten Gegenvorschlag mit 17
zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen zugestimmt. Beinahe einstimmig folgte der
Ständerat im Folgenden dem Bundesrat und empfahl die Volksinitiative „Sicheres
Wohnen im Alter“ zur Ablehnung. Es sei nicht einzusehen, wieso in der Schweiz zwei
Klassen von Steuerpflichtigen geschaffen werden sollten, liess Kommissionssprecher
Schweiger (fdp, ZG) verlauten. Ähnlich argumentierte Hildegard Fässler-Osterwald (sp,
SG) für die knappe Kommissionsmehrheit im Nationalrat. Hier lag jedoch ein
bürgerlicher Minderheitsantrag zur Annahme des Volksbegehrens vor, welcher durch
Georges Theiler (fdp, LU), Mitglied des Initiativkomitees, vertreten wurde. Der
Eigenmietwert sei eine staatliche Aufforderung zum Schuldenmachen und wirke sich
insbesondere für ältere Menschen, die ihre Hypotheken bereits teilweise oder sogar
ganz amortisiert haben, negativ aus. Dank einer Mehrheit der CVP/EVP/glp-Fraktion
gelang den Bürgerlichen mit 97 zu 72 Stimmen eine positive Empfehlung zur
Volksinitiative. In Sachen indirekter Gegenvorschlag sprach sich die WAK-NR mit 14 zu
10 Stimmen für Nichteintreten aus. Ausschlaggebend war die Befürchtung, dass der
indirekte Gegenvorschlag zu einer verschärften Ungleichbehandlung von Mietern und
Wohneigentümern führen würde. Ebenso erachtete die WAK-NR den vehementen
Widerstand der Kantone, welcher auf den ständerätlichen, positiven Entscheid zum
indirekten Gegenvorschlag folgte, als Grund, diesem die Zustimmung zu verweigern. In
dieser Sache folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit nun deutlich;
Nichteintreten wurde mit 114 zu 58 Stimmen beschlossen. Für Eintreten sprachen sich

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.03.2011
MARLÈNE GERBER
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je ungefähr die Hälfte der FDP und der CVP aus. Dabei wurden sie durch eine
Minderheit der SVP und einer Mehrheit der Grünen unterstützt. Im Winter gingen die
Vorlagen zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat. Nach kurzer Diskussion
beschloss dieser erneut mit deutlichem Mehr von 35 zu 5 Stimmen, die Volksinitiative
„Sicheres Wohnen im Alter“ zur Ablehnung zu empfehlen. Dies geschah auf
grossmehrheitliche Empfehlung seiner Kommission. Diese empfahl ihrem Rat auch
erneut, auf den Gegenvorschlag einzutreten; dieses Mal jedoch nur knapp und dank
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten. Der neu gewählte Ständerat sprach sich
jedoch in der Folge mit 23 zu 17 Stimmen gegen diese Empfehlung und somit auch
gegen den ständerätlichen Entscheid aus der ersten Beratung aus. Nach bereits
erfolgtem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer bedeutete dies das Scheitern
des indirekten Gegenvorschlags. 46

Sowohl der National- als auch der Ständerat nahmen im Jahr 2011 auf Anraten des
Bundesrates eine Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG) an, die darauf abzielte, die
Rechte der Bauherrschaft bei Baumängeln oder Baupfusch zu stärken. Die Motionärin
hatte ihr Anliegen damit begründet, dass das Parlament bereits bei der Beratung einer
parlamentarischen Initiative Fässler-Osterwalder (Pa.Iv. 06.466) sowie einer Motion der
RK-NR (Mo. 08.3755) in diesem Bereich Handlungsbedarf erkannt habe. Die Anliegen
seien lediglich abgelehnt worden, weil die inhaltlichen Forderungen zu konkret
ausformuliert worden seien. Letzteres solle mit vorliegender Motion vermieden werden.
Mit Annahme der Motion soll das private Bauvertragsrecht im Hinblick auf die
Mängelgewährleistung einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. Überprüft
werden soll etwa auch, ob ein besonderer Bau- und Architekturvertrag geschaffen
werden soll und ob Architekturleistungen generell der Kausalhaftung unterstellt werden
sollen. 47

MOTION
DATUM: 20.09.2011
MARLÈNE GERBER

Erneut beschloss der Nationalrat im Dezember 2019 eine zweijährige Fristverlängerung
für die parlamentarische Initiative Gössi (fdp, SZ) «für verbindliche Haftungsregeln beim
Kauf neuer Wohnungen». Man plane nach wie vor, das Anliegen mit denjenigen der
Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) und der parlamentarischen Initiative
Hutter (fdp, ZH; Pa.Iv. 12.503) zu koordinieren, so die RK-NR in ihren Ausführungen.
Man wolle aber noch den Bericht des Bundesrates zur Umsetzung der erwähnten
Motion abwarten, der noch immer ausstehe. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2019
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Kollektive Arbeitsbeziehungen

Gleich wie im Vorjahr eine Initiative Dupraz (fdp, GE), verwarf der Nationalrat auch eine
Minderheitsmotion Fässler (sp, SG), die erreichen wollte, dass im OR ein landesweiter
Normalarbeitsvertrag für die Landwirtschaft eingeführt wird. Der Bundesrat erklärte
zwar, mit den Anstellungsbedingungen der Arbeitnehmenden in der Landwirtschaft
nicht zufrieden zu sein. Dennoch machte er regionale Unterschiede geltend, um
erfolgreich Ablehnung des Vorstosses zu beantragen. 49

MOTION
DATUM: 21.03.2003
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport
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Gesundheitspolitik

Im Voranschlag 2001 hatte das EDI 500'000 Fr. für diverse Forschungsarbeiten im
Bereich der Gesundheitsprävention beantragt. Die Mehrheit der Finanzkommission des
Nationalrates wollte diesen Betrag ganz streichen. Eine links-grüne Minderheit Fässler
(sp, SG) beantragte Zustimmung zum Bundesrat, eine Minderheit Maillard (sp, VD)
zumindest die Beibehaltung eines Kredits von 50'000 Fr. für die Entwicklung eines
Tests zur Erfassung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und von 120 000 Fr. für die
Suche nach einem sicheren und umfassenden Impfstoff gegen die Grippe. Bundesrat
Villiger bat den Nationalrat, auf die Streichung ganz zu verzichten oder wenigstens dem
Antrag Maillard zuzustimmen, da die WHO für die nächsten Jahre eine Grippe-
Pandemie in der Grössenordnung der „Spanischen Grippe“ nach dem 1. Weltkrieg nicht
ausschliesse. Trotz dieser eindringlichen Warnung verwarf das Plenum mit 99 zu 69
Stimmen den Antrag Fässler und mit 95 zu 75 Stimmen den Antrag Maillard. Der
Ständerat liess sich hingegen von Villiger überzeugen und stimmte der mittleren
Variante (gemäss Antrag Maillard) zu. In der Differenzbereinigung schloss sich der
Nationalrat mit 91 zu 48 Stimmen der kleinen Kammer an. (Zum Rinderwahnsinn (BSE),
dessen menschliche Variante die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit sein könnte, siehe
hier) 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2000
MARIANNE BENTELI

Am 18. Mai 2014 wurde der Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung,
der direkte Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative „Ja zur
Hausarztmedizin“, zur Abstimmung gebracht. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 88% und
sämtlichen zustimmenden Ständen war der Entscheid deutlich.
Die Vorlage war bereits im Vorfeld unbestritten, wodurch sich kein echter
Abstimmungskampf ergab. Da sich das Parlament auf diesen Gegenvorschlag geeinigt
hatte und die Initianten ihre Hausarzt-Initiative infolgedessen zurückzogen, war auch
kein grösserer Widerstand zu erwarten. Im Gegenteil: einträchtig wurde verkündet, es
gebe keinen Grund, den Gegenvorschlag abzulehnen. Ende Februar traten
Gesundheitsminister Berset und der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK), Carlo Conti, vor die Medien und erörterten die Vorlage. Dabei unterstrich der
Magistrat die Bedeutung einer qualitativ hochstehenden, medizinischen
Grundversorgung in allen Regionen der Schweiz. Conti erkannte im Rückzug der
Initiative eine Verpflichtung für die Politik und verwies auf den für die Behörden
wichtigen Masterplan Hausarztmedizin. Auch er erachtete den Ausbau der
Grundversorgung angesichts der demografischen Alterung als besonders bedeutend.
Der Masterplan Hausarztmedizin war 2012 lanciert worden und wurde vom
Eidgenössischen Department des Innern (EDI), von der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren (GDK), der Universitätskonferenz, dem Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sowie den Ärzteverbänden und dem
Initiativkomitee getragen. In ihm sind konkrete Massnahmen zur Förderung der
Hausarztmedizin verankert, deren Umsetzungen bereits eingeleitet sind. Der Masterplan
sichert den Hausärzten zusätzliche Einnahmen von CHF 200 Mio.

Trotz guter Vorzeichen – in einer ersten, vom Sonntags-Blick durchgeführten Umfrage
gaben 48% der Befragten an, den Gegenvorschlag annehmen zu wollen, nur 19% waren
dagegen – versammelten sich Anfang April rund 300 Ärztinnen und Ärzte in Aarau zu
einer Kundgebung. Sie wollten auf den mangelnden Nachwuchs im Hausarztbereich
aufmerksam machen und gleichzeitig für die bevorstehende Abstimmung werben. In
den Trendumfragen der SRG wurden dem Anliegen ebenfalls gute Vorzeichen attestiert.
In der ersten Welle waren 66% der Befragten dafür, in der zweiten Welle waren es gar
71%.

Immer wieder gegen den Verfassungsartikel äusserte sich indes der Zürcher SVP-
Nationalrat Toni Bortoluzzi. Er kritisierte, dass der vorgeschlagene Artikel falsche
Signale aussende: Es sei nicht Sache des Bundes, eine bestimmte Berufsgruppe
attraktiv zu machen. Gleichwohl wurde von der Volkspartei selber vorerst keine
Gegenkampagne geführt. Erst am 8. Mai, also nur zehn Tage vor der Abstimmung setzte
sich ein Gegnerkomitee zusammen, in dem Bortoluzzi federführend war. Das Komitee
warnte vor dem „entscheidenden Schritt zur Verstaatlichung des Gesundheitswesens“.
Dem Komitee schlossen sich einige SVP-Politiker und etwa 20 Ärzte an. Tatsächlich
hatte die SVP als einzige Partei die Nein-Parole ausgegeben. Wichtigstes Argument
blieb, dass es keines Verfassungsartikels bedürfe, um die Grundversorgung
sicherzustellen. Aus Kreisen des Gegnerkomitees wurde gar vor einer „Mogelpackung“
gewarnt: Man befürchte, dass die freie Arztwahl und der direkte Zugang zum Hausarzt
nicht mehr gewährleistet seien.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.90 - 01.01.20 25ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Dieses Aufbäumen konnte den deutlichen Abstimmungserfolg jedoch nicht schmälern.
Die zustimmenden 88% (Stimmbeteiligung: 55,8%) waren ein deutliches Zeichen.
Entsprechend zufrieden zeigten sich die Befürworter. Der Volksentscheid hatte
allerdings unerwartete Folgen: Andere Leistungserbringer, wie beispielsweise die
Spitäler, meldeten nun auch entsprechende Begehrlichkeiten an und forderten eine
Gleichbehandlung aller Ärzte. Der Spitalverband H+ teilte in einer Medienorientierung
mit, dass die ambulanten und stationären Dienstleistungen der Spitäler ebenfalls zu den
„tragenden Säulen der ärztlichen Grundversorgung“ gehörten. Ebenso könnten andere
Berufsgruppen, wie Apotheker oder Physiotherapeuten solche Forderungen stellen.
Entsprechend besorgt zeigte sich der Präsident des Pro-Komitees, Peter Tschudi, dem
diese „Trittbrettfahrer“ ein Dorn im Auge waren. Seiner Auffassung nach sind die
Spitäler keineswegs als Teil der Grundversorgung zu verstehen. 

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 55,85%
Ja: 2 480 870 (88,1%) 
Nein: 336 196 (11,9%) 

Parolen: 
– Ja: SP, CVP, FDP (2*), GPS (1*), BDP, GLP (*2), EVP; Travail.Suisse, FMH, H+,
Berufsverband der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz, SGB. 
– Nein: SVP (8*).
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse im Nachgang der Abstimmung führte zu Tage, dass die Hausarztvorlage
recht deutlich im Schatten der anderen, an diesem Tag behandelten Vorlagen (Gripen,
Pädophilie und Mindestlohn), stand. So wusste ein Drittel der Befragten nicht, worum es
bei dieser Vorlage gegangen war. Wichtigste Motive der Ja-Stimmenden waren die
Förderung der Hausärzte und die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung.
Es wurde jedoch auch ein grosses Regierungsvertrauen festgestellt: 92% der Befragten,
die dem Bundesrat grundsätzlich vertrauen, hatten hier Ja gestimmt. Als wichtigstes
Nein-Argument wurde die „last-minute-Kritik“ des Gegenkomitees ermittelt, nämlich
eine Ablehnung der Verstaatlichung. Dass das gegenwärtige System funktioniere und
dass Hausärzte nicht bevorzugt werden sollen waren weitere, häufig genannte Gründe
der Gegner. 51

Ärzte und Pflegepersonal

Ende März wurde bekannt, dass ein parteiunabhängiges Komitee „Mehr
Ausbildungsplätze in der Humanmedizin“ eine entsprechende Initiative lanciert hatte.
Mit dieser sollte der drohende Ärztemangel aufgefangen werden. Die Initianten
kritisierten, dass talentierte junge Menschen die Ausbildung zum Arzt nicht absolvieren
könnten, obwohl die Spitäler grösste Mühe hätten, die benötigten Assistenzärzte zu
finden. Das Bundesamt für Gesundheit prognostizierte 2011 einen mittelfristigen
Ärztebedarf von 1'200 bis 1'300, während gegenwärtig nur rund 800 Mediziner pro Jahr
ausgebildet werden. Das Ziel der Initiative ist es, dem Bund die Kompetenz zu erteilen,
nötigenfalls die Kantone zu zwingen, eine bestimmte Anzahl Mediziner auszubilden.
Nach Bekanntwerden des Vorhabens gab Carlo Conti (BS, cvp), Präsident der
Gesundheitsdirektorenkonferenz, zu bedenken, dass für die Ausbildung von 1'200
Ärzten rund CHF 60 Mio. benötigt würden und forderte entsprechende Anstrengungen.
Sukkurs erhielten die Initianten auch vom Präsidenten des Ärzteverbands FMH, Jürg
Schlup. Die Hausärzteschaft äusserte sich indes kritisch zum Vorhaben und stellte in
Frage, ob dadurch auch mehr Hausärzte zur Verfügung stehen würden. Deswegen sei in
ihren Augen vorerst die Hausarztinitiative zentral. Bis zum 9. Oktober 2014 hat das
Initiativkomitee Zeit, die nötigen 100'000 Unterschriften zu sammeln. 52

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Suchtmittel

Seit gut zwei Jahren sind in der Schweiz sogenannte Premix-und Alcopops-Getränke
auf dem Markt. Diese Mischungen aus Alkohol und Erfrischungsgetränk werden häufig
von Jugendlichen und zunehmend auch schon von Kindern konsumiert, weil sie süss
sind und - im Gegensatz zu Bier oder Wein - fast keinen Alkoholgeschmack haben.
Diese Tatsache veranlasste die GPK des Nationalrates, dem EDI nahezulegen, konkrete
Massnahmen in diesem Bereich zu prüfen. Neben der Aufforderung an die Kantone zu
einer strikteren Gesetzesanwendung und Vollzugskontrolle schlug sie vor, mit einer
neuen Bestimmung in der Lebensmittelverordnung jegliche Abgabe alkoholischer
Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren zu verbieten. Die eidgenössische
Alkoholverwaltung reagierte rasch und unterstellte Ende Jahr diese Drinks sowohl einer
höheren Besteuerung als auch einem Abgabeverbot für Jugendliche unter 18 Jahren. 
Ein Postulat Nationalrat Meier (ldu, AG), welches diese Softdrinks den gleichen
Werbeeinschränkungen wie die gebrannten Wasser unterstellen wollte (Po. 96.3485),
wurde von Widrig (cvp, SG) bekämpft und damit vorderhand dem Entscheid entzogen.
Hingegen wurde ein Postulat Fässler (sp, SG) überwiesen, welches die Durchführung
einer nationalen Aufklärungskampagne anregte (Po. 97.3311). 53

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.11.1997
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Die Problematik der Jugendarbeitslosigkeit und dabei insbesondere die Aus- und
Weiterbildung von jungen Arbeitslosen beschäftigte im Berichtsjahr nicht nur die
Lehrstellenkonferenz, sondern im Rahmen der Beratung von
Konjunkturförderungsmassnahmen, auch das Parlament, wobei sämtliche Vorstösse
abgelehnt wurden. Mit 126 zu 64 Stimmen verwarf der Nationalrat eine Motion Steiert
(sp, FR), für eine Stärkung der im Arbeitslosenversicherungsgesetz vorgesehenen
Massnahmen zugunsten von Jugendlichen ohne ausreichende Ausbildung. Ebenfalls
abgelehnt wurde eine Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG) zur Förderung der Aus- und
Weiterbildung von Lehrabgängerinnen und -abgängern sowie zwei Motionen Aubert (sp,
VD). Die erste verlangte vom Bundesrat während der Dauer der Rezession befristete
Massnahmen zur Unterstützung der Weiterbildung im Betrieb für alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die von Kurzarbeit betroffen sind. Die zweite
forderte, das Arbeitslosenversicherungsgesetz dahingehend zu ändern, dass arbeitslose
Erwachsene über 25 Jahre, die keine Ausbildung auf der Sekundarstufe II absolviert
haben, eine Erstausbildung machen könnten und gleichzeitig Taggelder erhielten.
Schliesslich verwarf die grosse Kammer auch eine Motion der SP zur Einführung von
Bildungsgutscheinen für junge Arbeitslose sowie Jugendliche und junge Erwachsene,
die ihre Stelle zu verlieren drohen. Im Ständerat wurde eine gleichlautende Motion
Savary (sp, VD) mit 10 zu 6 Stimmen ebenfalls abgelehnt. 54

MOTION
DATUM: 05.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Die Vertreter von Bund, Kantonen sowie Gewerkschaften und Arbeitgeber konnten sich
an der nationalen Lehrstellenkonferenz im Oktober über einen intakten
Lehrstellenmarkt freuen. Sorge bereitete den Teilnehmenden aber die
Jugendarbeitslosigkeit und die Personalnot im Gesundheitssektor. An der Konferenz
wurde beschlossen, eine Kampagne zu lancieren, die darauf abzielt, mehr Jugendliche
für Ausbildungen im Gesundheitsbereich zu motivieren und vermehrt Quereinsteiger
für Medizinalberufe zu gewinnen. An der Zusammenkunft zeichnete sich ausserdem
eine Entwicklung zu mehr Druck seitens der Kantone ab. So beantragte etwa der Basler
Regierungsrat Carlo Conti (cvp), Vizepräsident der Schweizerischen
Gesundheitsdirektorenkonferenz, private Spitäler sowie Heime mit Auflagen in
Leistungsvereinbarungen zur Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen zu
verpflichten. 55

ANDERES
DATUM: 27.10.2009
ANDREA MOSIMANN
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Zwei Postulate aus der SP-Fraktion (Fässler, SG sowie Aubert, VD) kritisierten die
Intransparenz der Finanzflüsse rund um die höhere Berufsbildung, speziell bei den
Beiträgen an entsprechende Diplomvorbereitungskurse. Seit Inkrafttreten des
Berufsbildungsgesetzes 2004 werden die Bundesbeiträge an den gesamten, von Bund,
Kantonen, Gemeinden und Arbeitgebern getragenen Berufsbildungskosten als
leistungsorientierte Pauschalen ausbezahlt. Dabei ist für die Bundesbeiträge eine
Richtgrösse von 25% festgelegt, die mit den Finanzierungsbeschlüssen zur BFI-
Botschaft 2012 erstmals erreicht worden ist. Mit Hinweis auf die laufende Diskussion
über die Neuregelung der Finanzierung von Vorbereitungskursen verlangten die vom
Bundesrat gestützten und stillschweigend akzeptierten Vorstösse einen Bericht über
die Finanzflüsse zwischen allen an der Berufsbildung beteiligten Akteuren (inkl.
Arbeitnehmer). 56

POSTULAT
DATUM: 29.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Forschung

Der Nationalrat überwies ein Postulat Fässler (sp, SG), das einen Bericht über die
nachhaltige Stärkung der Produktion und Vermarktung an Schweizer Hochschulen
forderte. Im Gegensatz zur Forschung und Entwicklung an Hochschulen und FHS werde
der Bereich Produktion und Vermarktung vernachlässigt – obwohl Schweizer
Universitäten Produkte und Ideen entwickelten, die es oft bis zur Patentierung
brächten. Damit sei eine hohe Ressourcenverschwendung und ein Verlust an Wissen
verbunden. 57

POSTULAT
DATUM: 19.06.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An der Vorstandsitzung von Ende Mai hatte sich Christiane Brunner bereit erklärt, im
Oktober den SP-Vorsitz zu übernehmen. Mitte Juli äusserten Nationalrat Hans-Jürg
Fehr (SH) und seine Ratskollegin Christine Goll (ZH) Interesse am Vizepräsidium der
Partei. Für das Präsidialamt war Brunner noch keine ernsthafte Konkurrenz erwachsen.
Allein Hildegard Fässler (SG) stand lange im Gespräch, verzichtete aber Mitte August auf
eine Kampfkandidatur. In der Vorstandssitzung vom September wurde das Dreierteam
nominiert. 58

PARTEICHRONIK
DATUM: 04.09.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Frühling trat der Tessiner Nationalrat und Kardiologe Franco Cavalli aus beruflichen
Gründen nach zweieinhalb Jahren als Fraktionschef zurück. Zu seiner Nachfolgerin
wählte die Fraktion die St. Gallerin Hildegard Fässler. Fässler ist seit 1997 Nationalrätin
und seit 1999 Fraktions-Vizepräsidentin. 59

PARTEICHRONIK
DATUM: 25.05.2002
MAGDALENA BERNATH

In den kantonalen Parlamentswahlen erzielten die Sozialdemokraten insgesamt 22
zusätzliche Sitze: acht in St. Gallen, sieben in Basel-Stadt, vier in Schwyz, drei in
Schaffhausen und einen im Thurgau; in Uri mussten sie einen Sitz abtreten. In den
Regierungsratswahlen in Basel-Stadt ersetzte Eva Herzog (sp) den zurücktretenden
Liberalen Ueli Vischer, in St. Gallen verdrängte Heidi Hanselmann (sp) den
Christlichdemokraten Anton Grüninger, und in Uri schaffte die SP mit Markus Züst nach
1999 wieder den Sprung in die Regierung.

WAHLEN
DATUM: 31.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Mai kündigte die Fraktionspräsidentin der SP, Nationalrätin Hildegard Fässler (SG),
überraschend ihren Rücktritt zum Ende der Sommersession an. Nach dem Verzicht
verschiedener Anwärter auf ihre Nachfolge verblieb Vize-Präsidentin Ursula Wyss (BE)
als einzige Kandidatin und wurde am 20. Juni mit 42 von 49 Stimmen klar zur neuen
Fraktionspräsidentin gewählt. Zu ihrer Nachfolgerin als SP-Vize-Präsidentin wählte der
Parteitag im September Nationalrätin Silvia Schenker (BS). In ihren bisherigen Ämtern
bestätigte man den Präsidenten Hans-Jürg Fehr (SH) und den Vize-Präsidenten Pierre-
Yves Maillard (VD) für weitere zwei Jahre. 60

PARTEICHRONIK
DATUM: 18.09.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

01.01.90 - 01.01.20 28ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Der Rücktritt von Bundesrat Moritz Leuenberger kam für die meisten Beobachter
überraschend, war doch erwartet worden, dass der SP-Magistrat 2011 noch ein weiteres
Jahr als Bundespräsident amtieren würde. Die SVP kündigte sofort an, den SP-Sitz
attackieren zu wollen. In der SP positionierten sich vier Frauen als potentielle
Nachfolgerinnen. Der Baselstädter Regierungsrätin Eva Herzog und der St. Galler
Nationalrätin Hildegard Fässler wurden lediglich Aussenseiterchancen eingeräumt.
Schliesslich nominierte die SP-Fraktion Anfang September ein Zweierticket bestehend
aus Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) und Ständerätin Simonetta Sommaruga (BE). Bei
den Bundesratsersatzwahlen setzte sich Simonetta Sommaruga im dritten Wahlgang
gegen Jacqueline Fehr und im vierten Wahlgang gegen den SVP-Herausforderer Jean-
François Rime durch. Einziger Wermutstropfen der Wahl der Berner Ständerätin war
der drohende Verlust des Ständeratssitzes ihrer Partei. 61

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.09.2010
MARC BÜHLMANN

Im Berichtjahr traten zwei nationale SP-Politikgrössen zurück. Hildegard Fässler (SG)
gab im Januar ihren Rücktritt per Anfang März bekannt. Fässler hatte die SP 16 Jahre
lang im Nationalrat vertreten. Für sie rutschte Claudia Friedl nach. Hans-Jürg Fehr (SH),
SP-Parteipräsident zwischen 2004 und 2008, trat nach 14 Jahren Parlamentsarbeit
ebenfalls zurück. Seine Nachfolgerin für Bern wurde Martina Munz. Ihren Rücktritt vom
angekündigten Rücktritt verkündete hingegen Jacqueline Fehr (ZH). Fehr unterlag im
Vorjahr bei der Wahl für das Fraktionspräsidium Andy Tschümperlin (SZ) und hatte
damals ihren Rücktritt aus der nationalen Politik angekündigt. In der Zwischenzeit habe
sie aber gemerkt, dass die Freude an der Politik nach wie vor sehr gross sei. 62

PARTEICHRONIK
DATUM: 29.10.2013
MARC BÜHLMANN
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5) BBl, 2000, S. 2259 ff.; AB NR, 2000, S. 720 ff. und 1208; AB SR, 2000, S. 645 ff. und 721; BBl, 2000, S. 5146 f.
6) SoZ, 27.1.13; NZZ, 28.1., 31.1. und 5.3.13; SO, 14.4.13; NZZ und SN, 25.5.13; NZZ, 28.5.13; SN, 8.6. und 10.9.13; Blick und NZZ,
7.10.13; Blick und SOGL, 8.10.13; Blick und SOGL, 12.10., 23.10. und 24.10.13; NZZ und SOGL, 26.10.13; So-Bli, 27.10.13; NZZ,
31.10.13; SOGL, 5.11.13; AZ und TG, 12.11.13; NZZ, 27.11.13; NZZ und TG, 4.12.13; NZZ, 6.12.13; TG, 12.12.13; SOGL, 14.12.13; TG,
24.12.13.; www.parlament.ch
7) AB NR, 2013, S. 1473 f.; BBl. 2013 S. 1943 ff.; BBl. 2013 S. 4674 ff.; BBl. 2013 S. 6743 ff.; BBl. 2013 S. 7839 ff.; Bericht
Bundesrat vom 14.6.2013; Mo. 13.3808; Mo. 13.3812; NZZ, 3.5., 22.5. und 15.7.13; CdT, 18.7.13; SoZ, 21.7.13; TA, 23.7. und
26.7.13; NZZ, 15.8., 19.8. und 20.8.13; TG, 27.8.13; NZZ, 30.8.13; TA, 13.9.13; NZZ und TG, 17.9.13; NZZS, 15.9.13; TA, 4.11.13; CdT,
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